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Executive Summary 
Am 24. Dezember 2020 konnten sich die Europäische Union (EU) und das Vereinigte Königreich 
auf ein Nachfolgeabkommen einigen, welches unter anderem die zukünftigen Wirtschaftsbe-
ziehungen der britischen Insel mit der EU regelt. Durch die Einigung kurz vor dem Ende der Über-
gangsfrist und der vorläufigen Anwendung des Nachfolgeabkommens konnte ein ungeregel-
tes Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus dem europäischen Binnenmarkt mit 1. Jän-
ner 2021 verhindert werden. Die Nachfolgevereinbarungen regeln die zukünftigen Wirtschafts-
beziehungen auf Basis eines Freihandelsabkommens, welches beiden Vertragspartnern eine 
eigenständige Handelspolitik gegenüber Drittstaaten ermöglicht.  

Diese Studie liefert ein Update zu früheren Arbeiten zu den wirtschaftlichen Effekten des Brexit 
und berücksichtigt explizit die Vereinbarungen des Handelsabkommens zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich. Im Fokus der Studie stehen die Handels- und Wohlfahrtseffekte für 
die österreichische und die britische Wirtschaft. Zu diesem Zweck wird mit der Trade in Value 
Added Datenbank der OECD (TiVA) auf eine Datengrundlage zurückgegriffen, die es ermög-
licht, die ökonomischen Folgen auf Branchenebene zu untersuchen. Zur Berechnung der Han-
dels- und Wohlfahrtseffekte kommt ein strukturelles Gravitationsmodell in Verbindung mit einem 
allgemeinen Gleichgewichtsmodell zum Einsatz. Die Verwendung des Tiefenindikators aus der 
Design of Trade Agreements Datenbank (DESTA) erlaubt eine möglichst exakte Abbildung des 
Handelsabkommens in der empirischen Untersuchung und eine Unterscheidung auf Branchen-
ebene. Das vereinbarte Abkommen wird in der Untersuchung mit dem Alternativszenario des 
"No-Deal"-Brexit verglichen. Dies ermöglicht eine Einschätzung der Folgen des Abkommens im 
Vergleich zu einer Situation, in der die Verhandlungen gescheitert wären. Die Hauptergebnisse 
der Studie zeigen, dass das Handelsabkommen mit Ausnahme des Dienstleistungshandels die 
negativen Handelseffekte des Brexit reduzieren kann. Diese Reduktion ist in der Sachgüterer-
zeugung am stärksten ausgeprägt. Trotzdem wird das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs 
aus dem Binnenmarkt den bilateralen Handel zwischen Österreich und dem Vereinigten König-
reich deutlich reduzieren. In den meisten Bereichen werden die britischen Exporte nach Öster-
reich relativ betrachtet stärker zurückgehen als dies für die österreichischen Exporte der Fall ist. 
In einem Branchenvergleich sind die negativen Handelsfolgen im Agrarsektor besonders stark 
ausgeprägt. So reduzieren sich durch das Nachfolgeabkommen die britischen Exporte von Ag-
rargütern nach Österreich um rund 46%. Im Gegenzug muss die österreichische Agrargüter-
branche mit einem Rückgang der Exporte in das Vereinigte Königreich von rund 23% rechnen. 
Gleichzeitig steigt durch das Ausscheiden eines Nettoimporteurs von Nahrungsmitteln der 
Wettbewerb im EU-Agrarsektor mit zusätzlichen negativen Effekten für den Export österreichi-
scher Agrarprodukte in den Binnenmarkt. 

In der Sachgütererzeugung sind in allen Branchen die negativen Exporteffekte für das Verei-
nigte Königreich stärker ausgeprägt als für Österreich. Die einzige Ausnahme hierzu bildet der 
"Sonstige Fahrzeugbau", in dem mit einem negativen Exporteffekt von 10,5% für Österreich und 
10,6% für das Vereinigte Königreich ähnliche große Handelseffekt berechnet werden. In der für 
die bilateralen Beziehungen wichtigen Branche "Kraftwagen und Kraftwagenteile" sinken 
durch den Brexit die österreichischen Exporte deutlich geringer als dies für das Vereinigte Kö-
nigreich der Fall ist. Konkret berechnet das verwendete Modell für die österreichischen Kraft-
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wagenexporte einen Rückgang von rund 5,7% der Exporte in das Vereinigte Königreich. Um-
gekehrt dürften sich die britischen Exporte von Kraftwagen und Teilen davon nach Österreich 
um rund 13% reduzieren. Die stärkere Betroffenheit der britischen Kraftwagenproduzenten im 
bilateralen Handel mit Österreich wird zu einer Vergrößerung des bilateralen Handelsbilanzde-
fizits für das Vereinigten Königreich beitragen. In dieser Branche kann Österreich darüber hinaus 
die Rückgänge im Handel mit dem Vereinigten Königreich durch mehr Exporte in die anderen 
EU-Mitgliedsländer (+0,61%) sowie in alle anderen Drittstaaten (+0,36%) teilweise kompensieren.  

Im Dienstleistungshandel identifiziert die vorliegende Studie mit den "Finanzdienstleistungen" 
und den "Sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen" zwei Branchen, in denen der 
Exportrückgang für Österreich stärker ausgeprägt ist als für das Vereinigte Königreich. So verrin-
gern sich durch das britische Ausscheiden aus dem Binnenmarkt die österreichischen Finanz-
dienstleistungsexporte in das Vereinigte Königreich laut Modellberechnungen um rund 13,9%, 
wohingegen die österreichischen Finanzdienstleistungsimporte aus dem Vereinigten König-
reich um rund 8,9% zurückgehen dürften. Bei den sonstigen Unternehmensdienstleistungen 
ergibt die Durchschnittsschätzung einen Rückgang von 13,3% für die österreichischen Exporte 
in das Vereinigte Königreich und einen Exporteffekt für das Vereinigten Königreich von −9,6%. 

In Bezug auf die durch den Brexit verursachte Veränderung des Inlandshandels und der Real-
einkommen zeigen sich für das Vereinigte Königreich die größten Effekte im Agrarsektor. So ist 
durch das Handelsabkommen im Vereinigten Königreich mit einer Erhöhung der heimischen 
Produktion von Agrargütern von rund 9% zu rechnen. Diese Ausweitung der Produktion entsteht, 
da EU-Importe dieser Güter relativ teurer werden und es somit für inländische Produzenten at-
traktiv wird, die relativ ineffiziente Produktion auszuweiten. Die zusätzliche inländische Produk-
tion kann jedoch den Wegfall der Importe nicht vollständig kompensieren, und durch die zu 
erwartenden Preissteigerungen im Agrarsektor sinken die Realeinkommen aus dem Konsum 
dieser Güter um etwa 3,4%. In der Sachgütererzeugung zeigt sich der stärkste Anstieg des briti-
schen Inlandshandels im Bereich der Kfz-Produktion mit einem Wert von rund 5,2%. Die stärksten 
negativen Wohlfahrtseffekte ergeben sich in dieser Branchengruppe für das Vereinigte König-
reich in den Bereichen "Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse", "Metallerzeugung und 
Metallbearbeitung" sowie "Kraftwagen und Kraftwagenteilen". Für die österreichische Wirt-
schaft sind sowohl die Inlandshandelseffekte als auch die Realeinkommenseffekte durch das 
Nachfolgeabkommen kaum nennenswert und deuten im Einklang mit bisherigen Studien auf 
die geringe Betroffenheit der österreichischen Wirtschaft durch den Brexit hin.  

Als Folge des reduzierten bilateralen Dienstleistungshandels durch das Nachfolgeabkommen 
dürften im Vereinigten Königreich vor allem die Realeinkommen im Immobilienbereich relativ 
stark sinken. Im Gegensatz hierzu deuten die Modellergebnisse auf einen positiven Wohlfahrts-
effekt für die bereits global sehr bedeutsame britische Finanzbranche hin. Die Wohlfahrtsstei-
gerung aus dieser Branche wird jedoch nicht in der Lage sein, die gesamtwirtschaftlichen ne-
gativen Handelseffekte durch den Austritt aus dem Binnenmarkt kompensieren zu können.  

Für das Vereinigte Königreich entstehen auf Basis der Modellberechnungen durch den Brexit 
jedenfalls Kosten und Wohlfahrtseinbußen. Die britische Wirtschaft wird den Austritt aus dem 
Binnenmarkt stärker spüren als dies für die Volkswirtschaften der EU-Mitgliedsländer inklusive Ös-
terreichs der Fall sein wird. In den zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen wird man aus diesem 
Grund darauf achten müssen, inwiefern sich das Vereinigte Königreich von der EU in ihren wirt-
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schaftspolitischen Rahmenbedingungen entfernen wird, und wie stark die wirtschaftliche Ver-
flechtung durch allfällige spätere stärkere Integrationsmaßnahmen wiederaufgebaut wird wer-
den können. Eine stärkere Bindung an den Binnenmarkt würde zu positiven Wohlfahrtseffekten 
führen.  

Ein weiterer wirtschaftspolitisch relevanter Aspekt betrifft die zukünftige Handelspolitik des Ver-
einigten Königreichs und der EU. Das Vereinigte Königreich kann seit dem Austritt aus der EU 
mit Anfang Februar 2020 eigenständig Handelsverträge abschließen. Trotz der COVID-19-Krise 
war die britische Regierung in diesem Bereich im letzten Jahr nicht untätig und auch durchaus 
erfolgreich. Dies zeigt sich etwa durch die Abkommen mit Japan, Kanada und Mexiko. Die USA 
spielen als weltweit größte Volkswirtschaft für den Abschluss von neuen Handelsabkommen 
sowohl für die EU als auch für das Vereinigte Königreich eine wichtige Rolle. Es wird zu beobach-
ten sein, ob die EU oder das Vereinigte Königreich erfolgreicher und schneller neue Handels-
verträge vereinbaren wird können. Für das Vereinigte Königreich sind neue Handelsabkommen 
wichtig, um die ökonomischen Kosten des Austritts aus dem Binnenmarkt zu reduzieren. Die 
Verhandlungen solcher Abkommen durch die EU gestalten sich oftmals sehr langwierig, und 
der Ratifizierungsprozess ist aufwendig und zeitintensiv. Hier könnte das Vereinigte Königreich 
agiler vorgehen, und gegebenenfalls zu einem ernstzunehmenden "Konkurrenten" der EU wer-
den. Für die EU sprechen allerdings die Marktgröße und die Erfahrung in Verhandlungen von 
Freihandelsabkommen mit neuen potentiellen Partnerländern. 
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1. Einleitung 
Die britische Bevölkerung hat am 23. Juni 2016 in einer Volksabstimmung mit 51,9% der abge-
gebenen Stimmen mehrheitlich für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäi-
schen Union (EU) – also für den sogenannten Brexit – gestimmt. Nach zähen Verhandlungen 
über die Austrittsmodalitäten konnte am 17. Oktober 2019 und nach mehrmaliger Verlänge-
rung der in den EU-Verträgen vorgesehenen Zweijahresfrist das Austrittsabkommen zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich vereinbart werden. Nach der Ratifizierung dieses Ver-
trages durch sowohl die EU als auch das britische Parlament und der Unterschrift von beiden 
Seiten am 24. Jänner 2020 hat das Vereinigte Königreich am 1. Februar 2020 00:00 Uhr mittel-
europäischer Zeit die EU verlassen.  

Die Austrittsvereinbarung sieht eine Übergangsfrist bis zum Ende des Jahres 2020 vor. Während 
der Übergangsfrist bleiben die bilateralen Beziehungen im Vergleich zur EU-Mitgliedschaft un-
verändert. Das Vereinigte Königreich hat Zugang zum EU-Binnenmarkt, verpflichtet sich jedoch 
gleichzeitig für diesen Zeitraum alle EU-Vorgaben und rechtlichen Verpflichtungen wie bei ei-
ner Vollmitgliedschaft einzuhalten. Der Zeitraum ab Februar 2020 sollte für die Verhandlungen 
über die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU genutzt 
werden. Auf Grund der Fülle der Themengebiete und Verhandlungsgegenstände wurde die 
zur Verfügung stehende Zeitspanne bereits im Frühjahr als relativ eng bemessen eingestuft1). 
Gleichzeitig wurde Europa und die ganze Welt ab dem Frühjahr 2020 von der 
COVID-19-Pandemie massiv getroffen. Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie stehen seither im Zentrum der politischen und öffentlichen Debatten. Der Brexit ist in 
den Hintergrund getreten, obwohl eine Nichteinigung bis Ende des Jahres bei gleichzeitiger 
Nicht-Verlängerung der Übergangsbestimmungen zu einem letztlich nicht geregelten Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der EU – dem sogenannten "Hard Brexit" oder "No-Deal"-Brexit 
– führen würde.  

Am 24. Dezember 2020 konnten sich die EU und das Vereinigte Königreich auf ein Nachfolge-
abkommen einigen, welches vor allem den zoll- und quotenfreien Handel von Gütern zwischen 
der britischen Insel und der EU sicherstellt2). Mit dieser Einigung und einer vorläufigen Anwen-
dung des Abkommens ab 1. Jänner 2021 konnten ein harter Bruch und die Notwendigkeit der 
Anwendung von WTO-Recht verhindert werden. Mit dem Abkommen verlässt das Vereinigte 
Königreich den europäischen Binnenmarkt und die Zollunion und regelt die bilateralen Wirt-
schaftsbeziehungen durch einen vergleichsweise sehr weitreichenden Freihandelsvertrag. 

Das Vereinigte Königreich war als zweitgrößte (drittgrößte) Volkswirtschaft gemessen am Brut-
toinlandsprodukt (pro Kopf) nicht nur ein wesentliches und wichtiges Mitglied der EU, sondern 
ist auch ein relevanter Handelspartner Österreichs. Für die österreichische Außenwirtschaft bil-
dete das Vereinigte Königreich im Jahr 2019 mit einem Anteil von rund 2,9% aller Warenexporte 
den neuntwichtigsten Zielmarkt (FIW, 2020)3). Für die österreichischen Dienstleistungsexporte 

 
1)  Siehe z. B. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/enger-zeitplan-nach-dem-brexit-100.html (abgefragt am 13. No-
vember 2020).  
2)  Der detaillierte Handelsvertrag findet sich online unter: https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi-
les/draft_EU-uk_trade_and_cooperation_agreement.pdf (abgefragt am 29. Dezember 2020).  
3)  Siehe auch https://fiw.ac.at/index.php?id=1113&no_cache=1 (abgefragt am 13. November 2020). 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/enger-zeitplan-nach-dem-brexit-100.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_trade_and_cooperation_agreement.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_trade_and_cooperation_agreement.pdf
https://fiw.ac.at/index.php?id=1113&no_cache=1


–  2  – 

   

war das Vereinigte Königreich im Jahr 2019 die fünftwichtigste Handelsdestination (FIW, 2020). 
Die wirtschaftlichen Beziehungen zum Vereinigten Königreich sind für die österreichische Au-
ßenwirtschaft somit durchaus von einer gesamtwirtschaftlichen Relevanz. Die zukünftigen wirt-
schafts- und handelspolitischen Rahmenbedingungen für den bilateralen Handel werden die 
Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich in 
den nächsten Jahren maßgeblich bestimmen.  

Die vorliegende Studie liefert ein Update zu den bisherigen Berechnungen betreffend die öko-
nomischen Folgen des Brexit und konzentriert sich auf die Handels- und Wohlfahrtseffekte von 
unterschiedlichen zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen. Konkret wird das neue Handelsabkom-
men in einem Szenario abgebildet und mit einer aus der Literatur und der politischen Diskussion 
bekannten Alternativvariante des "No-Deal"-Brexit verglichen. Methodisch basiert die Studie 
auf dem Gravitationsmodell und dem Ansatz von Oberhofer − Pfaffermayr (2021). Dieser Zu-
gang liefert eine Bandbreite von Handels- und Wohlfahrtseffekten für jedes Szenario. Die bei-
den Szenarien werden auf Basis eines Indikators der "Tiefe" der möglichen handelspolitischen 
Vereinbarungen aus der Design of Trade Agreements (DESTA) Datenbank (Dür et al., 2014) kon-
struiert. Dies ermöglicht eine relativ präzise Abbildung des vereinbarten Nachfolgevertrags so-
wie des Alternativszenarios. Im Gegensatz zu früheren Studien konzentriert sich diese Analyse 
vor allem auf die ökonomischen Folgen für den österreichischen bilateralen Handel mit dem 
Vereinigten Königreich und die damit verbundenen Wohlfahrtseffekte. Zu diesem Zweck wer-
den die Brexit-Effekte auf einer disaggregierten Branchenebene berechnet und dargestellt. 
Die Branchenklassifikation orientiert sich dabei an Wolfmayr et al. (2019). Im Vergleich zur Stu-
die von Oberhofer − Pfaffermayr (2021) wird mit der Trade in Value Added Datenbank der 
OECD (TiVA) auf eine andere und neue Datenbasis zurückgegriffen, welche eine Untersuchung 
auf Branchenebene zulässt.  

Die Hauptergebnisse der Studie zeigen, dass das Handelsabkommen mit Ausnahme des Dienst-
leistungshandels die negativen Handelseffekte des Brexit reduzieren kann. Diese Reduktion ist 
in der Sachgütererzeugung am stärksten ausgeprägt. Trotzdem wird das Ausscheiden des Ver-
einigten Königreichs aus dem Binnenmarkt den bilateralen Handel zwischen Österreich und 
dem Vereinigten Königreich deutlich und nachhaltig reduzieren. In den meisten Bereichen wer-
den die britischen Exporte nach Österreich (relativ betrachtet) stärker zurückgehen, als dies für 
die österreichischen Exporte der Fall ist. In einem Branchenvergleich sind die negativen Han-
delsfolgen im Agrarsektor besonders stärk ausgeprägt. So reduzieren sich durch das Nachfol-
geabkommen die britischen Exporte von Agrargütern nach Österreich um rund 46%. Im Ge-
genzug muss die österreichische Agrargüterbranche mit einem Rückgang der Exporte in das 
Vereinigte Königreich von rund 23% rechnen. Gleichzeitig steigt durch das Ausscheiden eines 
Nettoimporteurs von Nahrungsmitteln der Wettbewerb im EU-Agrarsektor mit zusätzlichen ne-
gativen Effekten für den Export österreichischer Agrarprodukte in den Binnenmarkt. 

In der Sachgütererzeugung sind in allen Branchen die negativen Exporteffekte für das Verei-
nigte Königreich stärker ausgeprägt als für Österreich. Die einzige Ausnahme bildet der "Sons-
tige Fahrzeugbau", in dem mit einem negativen Exporteffekt von 10,5% für Österreich und 10,6% 
für das Vereinigte Königreich ähnlich große Handelseffekte berechnet werden. In der für die 
bilateralen Beziehungen wichtigen Branche "Kraftwagen und Kraftwagenteile" sinken durch 
den Brexit die österreichischen Exporte deutlich geringer als dies für das Vereinigte Königreich 
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der Fall ist. Konkret berechnet das verwendete Modell für die österreichischen Kraftwagenex-
porte einen Rückgang von rund 5,7% in das Vereinigte Königreich. Umgekehrt dürften sich die 
britischen Exporte von Kraftwagen und Teilen davon nach Österreich um rund 13% reduzieren. 
Die stärkere Betroffenheit der britischen Kraftwagenproduzenten im bilateralen Handel mit Ös-
terreich wird zu einer Vergrößerung des bilateralen Handelsbilanzdefizits des Vereinigten König-
reichs beitragen. In dieser Branche kann Österreich darüber hinaus die Rückgänge im Handel 
mit dem Vereinigten Königreich durch mehr Exporte in die anderen EU-Mitgliedsländer (+0,61%) 
sowie in alle anderen Drittstaaten (+0,36%) teilweise kompensieren.  

Im Dienstleistungshandel identifiziert die vorliegende Studie mit den "Finanzdienstleistungen" 
und den "Sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen" zwei Branchen, in denen der 
Exportrückgang für Österreich stärker ausgeprägt ist als für das Vereinigte Königreich. So verrin-
gern sich durch das britische Ausscheiden aus dem Binnenmarkt die österreichischen Finanz-
dienstleistungsexporte in das Vereinigte Königreich laut Modellberechnungen um rund 13,9%, 
wohingegen die österreichischen Finanzdienstleistungsimporte aus dem Vereinigten König-
reich um etwa 8,9% zurückgehen dürften. Bei den sonstigen Unternehmensdienstleistungen 
ergibt die Durchschnittsschätzung einen Rückgang von 13,3% für die österreichischen Exporte 
in das Vereinigte Königreich und einen Exporteffekt für das Vereinigten Königreich von −9,6%. 

In Bezug auf die durch den Brexit verursachte Veränderung des Inlandshandels sowie der Re-
aleinkommen zeigen sich für das Vereinigte Königreich die größten Effekte im Agrarsektor. So 
ist durch das Handelsabkommen im Vereinigten Königreich mit einer Erhöhung der heimischen 
Produktion von Agrargütern von rund 9% zu rechnen. Diese Ausweitung der Produktion entsteht, 
da EU-Importe dieser Güter relativ teurer werden und es somit für inländische Produzenten at-
traktiv wird, die relativ ineffiziente Produktion auszuweiten. Die zusätzliche inländische Produk-
tion kann jedoch den Wegfall der Importe nicht vollständig kompensieren und durch die zu 
erwartenden Preissteigerungen im Agrarsektor sinken die Realeinkommen aus dem Konsum 
dieser Güter um rund 3,4%.  

In der Sachgütererzeugung zeigt sich der stärkste Anstieg des britischen Inlandshandels im Be-
reich der Kfz-Produktion mit rund 5,2%. Die größten negativen Wohlfahrtseffekte ergeben sich 
in dieser Branchengruppe für das Vereinigte Königreich in den Bereichen "Chemische und 
pharmazeutische Erzeugnisse", "Metallerzeugung und Metallbearbeitung" sowie "Kraftwagen 
und Kraftwagenteile". Für die österreichische Wirtschaft sind sowohl die Inlandshandelseffekte 
als auch die Realeinkommenseffekte durch das Nachfolgeabkommen kaum nennenswert und 
deuten im Einklang mit bisherigen Studien auf die geringe Betroffenheit der österreichischen 
Wirtschaft durch den Brexit hin.  

Das quantitative Ausmaß der Zunahme des Inlandshandels im Dienstleistungssektor liegt über 
alle Branchen betrachtet unterhalb dessen, was für die Sachgütererzeugung zu erwarten ist. 
Der größte Anstieg ist mit einem Wert von rund 1,8% bei einem Konfidenzintervall zwischen 1,2% 
und 2,4% für den Immobilienmarkt zu erwarten. Innerhalb der verbleibenden EU-26-Mitglieds-
länder ist mit einer Zunahme des Inlandshandels von Finanzdienstleistungen mit geschätzten 
1,1% zu rechnen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass in dieser Branche der Inlandshandel 
im Vereinigten Königreich um rund 0,5% zurückgehen dürfte. Als Ergebnis der Veränderung des 
Inlandshandels in der Finanzbranche bei gleichzeitiger Erhöhung des Handels mit Drittstaaten 
außerhalb der EU deuten die Modellergebnisse auf einen leicht positiven Wohlfahrtseffekt für 
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diese Branche im Vereinigten Königreich hin. Die Realeinkommen könnten durch die Finanz-
dienstleistungen um rund 0,4% steigen. Diese Erhöhung wird jedoch nicht ausreichen, um die 
gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtseinbußen aus den anderen Branchen kompensieren zu kön-
nen. Österreich wird durch das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Wohlfahrtseinbußen 
im Finanzdienstleistungssektor in Höhe von rund 0,7% hinnehmen müssen. In den anderen 
Dienstleistungsbereichen sind die Folgen äußerst gering, bzw. im Immobiliensektor sogar positiv. 
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2. Literaturüberblick und Szenarienwahl 
Im Zuge der britischen Volksabstimmung über den Austritt aus der EU wurde von unterschiedli-
chen ÖkonomInnen eine Reihe von Kosten- und Nutzenanalysen angestellt. Auf der Kostenseite 
nahm die Frage nach den mit den Handelseffekten verbundenen Konsequenzen für das Wirt-
schaftswachstum des Austritts eine entscheidende Rolle ein. Zur Abschätzung der mit verän-
derten Handelsbeziehungen einhergehenden Effekte für das Bruttoinlandsprodukt kommen ty-
pischerweise zwei unterschiedliche Ansätze zum Einsatz. Der erste beruht auf klassischen mak-
roökonomischen Modellen, welche oftmals aus einer großen Anzahl an ökonomischen Zusam-
menhängen (in Form von Gleichungssystemen) bestehen und numerisch gelöst werden. Einfa-
chere Input-Output-Modelle fallen auch in diese Kategorie. Diese Modelle treffen Annahmen 
über die Handelseffekte für unterschiedliche Brexit-Szenarien und berechnen hieraus die Ef-
fekte auf unterschiedliche makroökonomische Aggregate wie etwa das BIP, die Beschäftigung 
und die Preisentwicklung (siehe z. B. Ortiz Valverde − Latorre, 2020). 

Die vorliegende Studie ordnet sich in den zweiten Literaturstrang ein. Dieser beruht auf den 
gängigen Modellen der Außenhandelsökonomie, mit dem Ziel, den Handelseffekt und die da-
mit einhergehenden makroökonomischen Implikationen des Brexit auf Basis eines strukturellen 
Gravitationsmodells darzustellen und Berechnungen von unterschiedlichen Szenarien im Rah-
men eines allgemeinen Gleichgewichtsmodells anzustellen (siehe Yotov et al., 2016 für einen 
Überblick über diesen Modellrahmen). In diesem Ansatz wird zunächst der handelsschaffende 
Effekt der EU für die Mitgliedsländer anhand eines strukturellen Gravitationsmodells geschätzt. 
Unter der Annahme, dass ein Austritt ähnlich, aber in die umgekehrte Richtung als ein Beitritt 
zur EU wirkt, die Effekte von Beitritt und Austritt also symmetrisch wirken, wird der geschätzte 
Handelseffekt in einem nächsten Schritt in kontrafaktischen Szenarioanalysen zur Abschätzung 
der Handels- und Wohlfahrtseffekte des Brexit verwendet. Die vorliegenden Studien zu den 
ökonomischen Effekten des Brexit aus dieser Literatur unterscheiden sich in (i) der empirischen 
Spezifikation und den angewandten Schätzverfahren für das Gravitationsmodell, (ii) der Da-
tenbasis und dem verwendeten allgemeinen Gleichgewichtsmodell sowie (iii) hinsichtlich der 
gewählten Brexit-Szenarien.  

Eine erste Reihe von Studien zu den Handelseffekten des Brexit wurde von internationalen Or-
ganisationen (siehe z. B. IWF, 2016) sowie dem britischen Finanzministerium (HM Treasury, 2016) 
durchgeführt. Diese Arbeiten verwenden sehr einfache Ad-hoc-Formulierungen von Gravitati-
onsmodellen und berücksichtigen die strukturellen Komponenten (siehe mehr Details hierzu in 
Kapitel 3), wie etwa die handelsumlenkenden Effekte der EU-Integration sowie des EU-Austritts 
nicht in geeigneter Art und Weise. Geschätzt werden diese Modelle typischerweise mit einfa-
chen log-linearen Regressionsmodellen, in denen die Handelsströme vor der Schätzung loga-
rithmiert werden (IWF, 2016). Die Analyse von HM Treasury (2016) kommt zum Schluss, dass der 
Brexit den bilateralen Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU um rund 20% 
reduzieren könnte. Diese Studie wurde politisch und medial vor allem im Vereinigten Königreich 
breit diskutiert, stellt sie doch eine Abschätzung der Handelskosten für den Brexit durch ein Mi-
nisterium der britischen Regierung dar.  

Stärker akademisch geprägte Arbeiten zu den Handelseffekten des Brexit beruhen auf den 
neuesten theoretischen und ökonometrischen Erkenntnissen zur Schätzung von Gravitations-
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modellen und berechnen die ökonomische Folgen nicht ausschließlich auf Basis von (einfa-
chen) Regressionsanalysen, sondern verwenden zusätzlich allgemeine Gleichgewichtsmodelle 
zur Bestimmung der gesamtwirtschaftlichen Brexit-Folgen. In Bezug auf ersteres verwenden die 
Studien Paneldaten, um die strukturellen Komponenten des theoretisch fundierten Gravitati-
onsmodells zu berücksichtigen und verwenden das Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) 
Schätzverfahren und dessen Weiterentwicklungen um der empirischen Natur von Handelsströ-
men gerecht zu werden. Das PPML-Schätzverfahren berücksichtigt insbesondere die Häufung 
von bilateralen Handelsbeziehungen in denen kein Handel stattfindet (also der bilaterale Han-
del einen Wert von null annimmt) sowie die empirisch beobachtbare Heteroskedastizität in den 
Handelsströmen (Santos Silva − Tenreyro, 2006). Letzteres beruht auf der Tatsache, dass das (bi-
laterale) Handelsvolumen mit der Ländergröße ansteigt. Zu den Arbeiten, die den strukturellen 
Ansatz verfolgen, zählen u. a. Dhingra et al. (2017), Felbermayr et al. (2017), Brakman et al. 
(2018) und Oberhofer − Pfaffermayr (2021). 

Dhingra et al. (2017) und Felbermayr et al. (2017) verwenden die Schätzungen aus einem struk-
turellen Gravitationsmodell als Input für die Simulation von kontrafaktischen Brexit-Szenarien im 
Rahmen eines Mehr-Länder-, Mehr-Sektoren-Modells der neuen quantitativen Außenhandel-
sökonomie (Caliendo − Parro, 2015). Die Berechnungen von Brakman et al. (2018) und Ober-
hofer − Pfaffermayr (2021) beruhen ebenso auf Gravitationsmodellen. Die Handels- und Wohl-
fahrtseffekte werden auf Basis eines sogenannten Full Endowment General Equilibrium Modells 
berechnet. Die vier beschriebenen Arbeiten unterscheiden sich zusätzlich in Bezug auf die ein-
gesetzte Datengrundlage. Während Oberhofer − Pfaffermayr (2021) einen eigenen Datensatz 
aus unterschiedlichen Quellen für 65 Länder und den Gesamthandel von Sachgütern zusam-
menstellen, verwenden die anderen drei Arbeiten Daten aus den World Input-Output Tables 
(Timmer et al., 2015). Die WIOD-Datenbank umfasst in der Version aus dem Jahr 2020 bis zu 43 
Länder und 50 Branchen4). Die beiden verwendeten Datenquellen beinhalten zusätzlich Infor-
mationen über den Inlandshandel. Dies ermöglicht die Berechnung der Effekte von handels-
politischen Maßnahmen auf den bilateralen, grenzüberschreitenden Handel relativ zum In-
landshandel und somit eine saubere Identifikation der Maßnahmeneffekte (siehe z. B. Berg-
strand et al., 2015 und Kapitel 3 für eine detailliertere Diskussion). 

Die vier Studien unterscheiden sich geringfügig in Ihren Annahmen in Bezug auf die Brexit-Sze-
narien. Alle Arbeiten definieren einen "Hard Brexit" als Situation, in der das Vereinigte Königreich 
bis zum Ende der Übergangsfrist kein Austrittsabkommen vereinbaren kann. In dieser Situation 
wäre der bilaterale Außenhandel der EU-27 mit dem Vereinigten Königreich lediglich auf Basis 
der Vereinbarungen der Welthandelsorganisation (WTO) geregelt. In Bezug auf die Zollregelun-
gen würde dies die Anwendung der Meistbegünstigungsklausel auf beiden Seiten der Handels-
beziehungen bedeuten. Die Handelsbeziehungen des Vereinigten Königreichs mit der EU wür-
den in einem solchen "No-Deal"-Szenario ähnlich geregelt sein, wie die zwischen der EU und 
den USA. Mit China erzielte die EU zum Jahresende 2020 eine Grundsatzeinigung über ein Di-
rektinvestitionsabkommen. Dessen Abschluss wird die Wirtschaftsbeziehungen der EU zu China 
enger gestalten, als es im Falle einer vertragslosen Situation mit dem Vereinigten Königreich der 
Fall gewesen wäre. Das Vereinigte Königreich konnte allerdings in den letzten Monaten einige 
wesentliche Handelsabkommen mit Drittstaaten wie Japan, Kanada und Mexiko abschließen. 

 
4)  Dhingra et al. (2017) verwenden die Datenversion aus dem Jahr 2011, welche 35 Länder und 31 Sektoren erfasst.  
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Dies konnte in den früheren Studien zu den Handelseffekten noch nicht berücksichtigt werden, 
wird aber für die vorliegende Szenarienabschätzung aufgegriffen.  

Die Schätzung der ÖkonomInnen von der London School of Economics (Dhingra et al., 2017) 
definiert das "Soft-Brexit"-Szenario als Verbleib des Vereinigten Königreichs im Europäischen 
Wirtschaftsraum. In anderen Studien wird dies öfter als das "Norwegen-Szenario" beschrieben. 
Die Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum würde eine sehr tiefe Integration des Ver-
einigten Königreichs bedeuten. Die Binnenmarktregeln würden aufrecht bleiben, jedoch 
würde das Vereinigte Königreich nicht in den politischen Entscheidungen über dessen Weiter-
entwicklung eingebunden werden. Dieses Szenario kommt am nächsten an eine Vollmitglied-
schaft in der EU heran und somit kann man ex-ante von relativ geringen Handelseffekten in 
diesem Szenario ausgehen. Der neue Handelsvertrag zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich sieht keine so tiefgreifende Integration der britischen Insel in den europäischen 
Markt vor. 

Die Studie von Felbermayr et al. (2017) verwendet ein tiefes Freihandelsabkommen als "Soft 
Brexit"-Szenario, welches das Verhandlungsergebnis zwischen der EU und Südkorea aus dem 
Jahr 2011 abbildet5). Brakman et al. (2018) untersuchen, ob es für das Vereinigte Königreich 
eine Möglichkeit gibt, durch den Abschluss von vielen bilateralen Handelsabkommen mit nicht 
EU-Mitgliedsländern – der sogenannten "Global Britain"-Strategie – die Verluste aus dem redu-
zierten bilateralen Handel mit den EU-Mitgliedsländern zu kompensieren. Oberhofer – Pfaffer-
mayr (2021) nehmen im "Soft-Brexit"-Szenario an, dass die EU und das Vereinigte Königreich ein 
"durchschnittliches" Freihandelsabkommen abschließen und das Vereinigte Königreich gleich-
zeitig alle Handelsabkommen der EU mit Drittstaaten übernehmen kann.  

Die Hauptergebnisse der vorliegenden Studien können wie folgt zusammengefasst werden. Die 
negativen Handels- und Wohlfahrtseffekte eines ungeregelten Austritts sind immer größer als im 
Falle eines Nachfolgeabkommens. Für das Vereinigte Königreich bewirkt die Reduktion des bi-
lateralen Handels zwischen der britischen Insel und dem europäischen Festland einen deutlich 
stärkeren Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt, entweder gemessen am BIP oder am 
Realeinkommen. Der gesamtwirtschaftliche Schaden für die EU 27 dürfte laut den Berechnun-
gen insgesamt gering ausfallen, jedoch relativ stark über die unterschiedlichen Sektoren und 
die EU-Mitgliedsländer variieren (Felbermayr et al., 2017). Für Österreich ergeben sich laut 
Oberhofer – Pfaffermayr (2021) auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene keine signifikant negati-
ven Wohlfahrtseffekte durch den reduzierten Warenhandel, wohingegen Irland im Falle eines 
ungeregelten Austritts eine Reduktion der Realeinkommen von bis zu 2,6% hinnehmen müsste. 
Felbermayr et al. (2017) finden stärkere negative Brexit-Folgen für die europäischen Dienstleis-
tungsbranchen.  

Aus diesen Gründen widmet sich diese Studie einer detaillierteren Analyse der Brexit-Effekte für 
die österreichische Wirtschaft und unterscheidet zwischen unterschiedlichen Branchen. Als Da-
tengrundlage wird mit der Trade in Value Added Datenbank der OECD ein gänzlich neuer 
Datensatz verwendet. Die Brexit-Szenarien orientieren sich zum einen an der bestehenden Li-

 
5)  Als drittes Szenario verwendet diese Studie zusätzlich noch ein "Global Britain"-Szenario, in dem das Vereinigte Kö-
nigreich mit allen maßgeblichen Handelspartnern außer der EU ein Handelsabkommen abschließen würde. 
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teratur und bilden zum anderen die Vereinbarungen des Handelsvertrags vom 24. Dezem-
ber 2020 ab. Neben dem tatsächlichen verhandelten Abkommen wird ein Vergleichsszenario 
berechnet. Dies dient der Einordnung der Effekte des Abkommens relativ zu den aus der Lite-
ratur bereits bekannten Ergebnissen. Das Alternativszenario bildet den "No-Deal"-Brexit ab. In 
diesem Szenario schließen das Vereinigte Königreich und die EU kein Abkommen und der bila-
terale Handel findet auf Basis der WTO-Regeln statt. Die Handelsabkommen des Vereinigten 
Königreichs mit Drittstaaten bleiben auch auf Grund der aktuell geschlossenen Vereinbarun-
gen mit Kanada, Japan, Mexiko und anderen Staaten unberührt. Dieses Szenario dient als Ver-
gleichsmaßstab und die Berechnungen informieren über die möglichen Handels- und Wohl-
fahrtseffekte für den Fall, dass sich das Vereinigte Königreich und die EU auf kein Nachfolge-
abkommen einigen hätten können. Ein Vergleich mit den Folgen des Nachfolgeabkommens 
erlaubt eine Einschätzung über die Reduktion der ökonomischen Kosten, die die Einigung vom 
24. Dezember 2020 bewirken kann.  

Das abgeschlossene und vorläufig in Kraft getretene Handelsabkommen bildet das Hauptsze-
nario dieser Untersuchung. Es basiert auf den Informationen, die dem Vertragstext entnommen 
werden können. Betrachtet man den handelspolitischen Teil des Abkommens, so hat die EU 
bisher kein so tiefgreifendes Freihandelsabkommen für den Güterhandel abgeschlossen. Dies 
ergibt sich zum einen daraus, dass das Abkommen für den Güterhandel inklusive der Agrarpro-
dukte keine mengenmäßigen Beschränkungen vorsieht und alle Waren zollfrei gehandelt wer-
den können. Andere Abkommen, wie etwa CETA oder JEFTA, sehen in diesen Bereichen ge-
wisse Ausnahmen vor und beinhalten teilweise relativ lange Übergangsfristen. Das Abkommen 
mit dem Vereinigten Königreich tritt sofort in vollem Umfang in Kraft. 

Ferner unterscheidet sich das Abkommen auch dadurch, dass das Vereinigte Königreich bis 
zum Inkrafttreten des Freihandelsabkommens am 1. Jänner 2021 ein Mitglied des Binnenmark-
tes war. Als ehemaliger Teilnehmer am Binnenmarkt erfüllt das Vereinigte Königreich mit dem 
endgültigen Ausscheiden aus diesem alle Vorgaben und Regeln des Binnenmarkts. Der Wa-
renhandel ist somit vollständig harmonisiert. In anderen Freihandelsabkommen ist das nicht der 
Fall, und eine mögliche Harmonisierung kann erst mit Auslaufen von Übergangsfristen be-
obachtbar sein. Im Dienstleistungshandel konnten sich die Vertragspartner auf ähnliche Regeln 
wie im JEFTA-Abkommen mit Japan einigen. In diesem Sinn entspricht das Abkommen mit dem 
Vereinigten Königreich dem modernen Standard, jedoch ist zu bedenken, dass die Liberalisie-
rungen im Dienstleistungshandel typischerweise deutlich weniger stark ausgeprägt sind, als dies 
für den Warenhandel der Fall ist. 

Das neue Handelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich wird auf Basis 
des Tiefenindikators aus der DESTA-Datenbank in der empirischen Untersuchung abgebildet. 
Die gerade ausgeführten Argumente deuten darauf hin, dass dieses Abkommen nicht direkt 
mit bisher bestehenden verglichen werden kann, und im handelspolitischen Kapitel weitrei-
chender und tiefer ausgestaltet ist. Diesem Faktum wird in der Analyse explizit Rechnung ge-
tragen. Der in der verwendeten DESTA-Datenbank vorhandene Maximalwert für die Tiefe von 
bisher abgeschlossenen Freihandelsabkommen nimmt einen Wert von acht an (siehe Details 
hierzu im Kapitel 3). Für die Berechnung der Handels- und Wohlfahrtseffekte des Abkommens 
zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU unterstellt die vorliegende Studie einen Wert 
von neun, um die Folgen der noch weitreichenderen Liberalisierung bestmöglich abbilden zu 
können.  
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3. Methodik und Schätzverfahren  
Die vorliegende Studie orientiert sich in ihrem methodischen Ansatz an der Studie von Ober-
hofer − Pfaffermayr (2021) und verwendet einen strukturellen Gravitationsansatz. Das Gravita-
tionsmodell ist grundsätzlich so allgemein formuliert, dass es die überwiegende Mehrheit der 
modernen theoretischen Außenhandelsmodelle empirisch abbilden kann (Allen et al., 2020). 
Diese Modelle verwenden unterschiedliche Erklärungsansätze, um die Struktur und das Ausmaß 
des grenzüberschreitenden Waren- und/oder Dienstleistungshandels erklären zu können und 
basieren auf einem allgemeinen Gleichgewichtsansatz (siehe zum Beispiel Anderson − van 
Wincoop, 2003 oder Eaton − Kortum, 2002). 

In dieser Studie kommt ein Gravitationsmodell für Paneldaten zum Einsatz sowie ein Schätzver-
fahren, welches von Pfaffermayr (2020A) entwickelt wurde und als Constrained Poisson Pseudo 
Maximum Likelihood-Schätzverfahren bezeichnet wird6). Paneldaten erlauben die wiederholte 
Beobachtung von (bilateralen) Handelsströmen über die Zeit. Der neuen Literatur folgend wer-
den auch inländische Handelsströme in der Analyse berücksichtigt (Head − Mayer, 2014)7).  

Die Verwendung eines Schätzverfahrens für Paneldaten unter Berücksichtigung von inländi-
schen Handelsströmen hat einige Vorteile, die für die vorliegende Studie zu den Brexit-Effekten 
relevant sind: Paneldaten erlauben es, die strukturellen Komponenten der Außenhandelstheo-
rie empirisch zu berücksichtigen. Hier geht es vor allem um die sogenannten multilateralen Re-
sistenzterme. Diese berücksichtigen die Tatsache, dass jede relative Kostenveränderung für 
eine bilaterale Handelsbeziehung einen indirekten Einfluss auf den Handel mit allen anderen 
Partnerländern sowie für den Inlandshandel ausübt. Steigen zum Beispiel durch die Einführung 
von Grenzkontrollen die Exportkosten für britische Unternehmen in den EU-Markt, so wird der 
Handel mit allen nicht EU-Mitgliedsländern, wie zum Beispiel den USA, relativ betrachtet günsti-
ger. Vor der Einführung der Grenzkontrollen mussten die britischen Produkte nur beim Übersee-
handel inspiziert werden. Nach der Einführung solcher Kontrollen für den Handel des Vereinig-
ten Königreichs mit dem europäischen Binnenmarkt ab 1. Jänner 2021 entstehen auch hier 
Kontrollkosten, welche den Handel mit der EU relativ zur USA weniger attraktiv machen als zu-
vor. Dieser Effekt wird von den multilateralen Resistenztermen abgebildet und in einem struktu-
rellen Paneldatengravitationsmodell durch die Berücksichtigung von Exportland-Branchen-
Zeit- und Importland-Branchen-Zeiteffekten berücksichtigt. Zusätzlich erlaubt es die Panelstruk-
tur der Daten für bilaterale zeitkonstante Effekten zu kontrollieren, welche durch bilaterale Bran-
cheneffekte abgebildet werden. Zusammen mit den multilateralen Resistenzterminen bilden 
diese Effekte die strukturellen Komponenten des theoriebasierten Gravitationsmodells.  

Die Berücksichtigung von inländischen Handelsströmen erlaubt eine theoriekonforme und öko-
nometrisch plausible Identifikation der Handelseffekte von handelspolitischen Maßnahmen 
(siehe z. B. Bergstrand et al., 2015). Per Definition sollen handelspolitische Maßnahmen nur den 

 
6)  Neben Oberhofer − Pfaffermayr (2021) verwenden unter anderem Pfaffermayr (2020B) und Oberhofer et al. (2018) 
dieses Schätzverfahren zur Berechnung der handelsschaffenden und handelsumlenkenden Effekte der europäischen 
Integration sowie von unilateralen handelspolitischen Maßnahmen.  
7)  Die in dieser Studie verwendeten Handelsdaten aus der TiVA aggregieren sich wie in der WIOD exakt zur länderspe-
zifischen Produktion und zu den Konsumausgaben auf. In diesem Fall sind die Restriktionen des Constrained Poisson 
Pseudo Maximum Likelihood-Schätzverfahrens in den Daten erfüllt und die Schätzergebnisse identisch zum Unconstrai-
ned Poisson Pseudo Maximum Likelihood-Schätzverfahren (Pfaffermayr, 2020A). 
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grenzüberschreitenden Handel direkt beeinflussen. Der Abschluss eines Freihandelsabkom-
mens verfolgt das Ziel die bilateralen Handelsströme zwischen den beteiligten Handelspartnern 
zu erhöhen. Inlandsverkäufe sowie der grenzüberschreitende Handel mit nicht beteiligten Dritt-
statten sollten nur über die multilateralen Resistenzterme, jedoch nicht direkt vom Abkommen, 
beeinflusst werden. In der Modellierung des Handelseffekts des Brexit wird diese Überlegung 
explizit berücksichtigt, sodass die Veränderung der handelspolitischen Rahmenbedingungen 
ausschließlich einen Einfluss auf den bilateralen Handel des Vereinigten Königreichs mit den 
jeweils 27 verbleibenden EU-Mitgliedsländern haben kann. Zu diesem Zweck werden die empi-
risch verfügbaren Informationen über die Handelspolitik mit einer Indikatorvariable für den 
grenzüberschreitenden Handel im Modell spezifiziert und bei den unterschiedlichen Brexit-Sze-
narien jeweils für die direkt betroffen bilateralen Waren- und Dienstleistungsströme verändert.  

Mathematisch ausgedrückt nimmt die in dieser Studie verwendete Gravitationsgleichung fol-
gende Form an: 

 

wobei sijk den Anteil der Handelsströme von Land i nach Land j in Branche k im Jahr t be-
schreibt und exp die Exponentialfunktion. Zum diesem Zweck werden die (bilateralen) Han-
delsströme Xijk durch die weltweiten Ausgaben für Produkte in einer Branche und in einem 
Jahr Ykt,W dividiert. Durch die Berücksichtigung von inländischen Handelsströmen summieren 
sich die Anteile in jedem Jahr auf eins: 

 

Diese Vorgehensweise wird unter anderem in Allen et al. (2020) vorgeschlagen. Die strukturel-
len Komponenten des Gravitationsmodells werden durch die Terme βikt, γjkt und μijk beschrie-
ben. Die ersten beiden Terme βikt und γjkt sind die bereits beschriebenen Exporter- und Importer-
spezifischen multilateralen Resistenzterme für die jeweilige Branche, die anhand von Exporter-
Branche-Zeit- und Importer-Branche-Zeit-spezifischen fixen Effekten abgebildet werden. Unbe-
obachtbare bilaterale branchenspezifische Handelsbarrieren, welche über die Zeit konstant 
bleiben, werden durch den bilateralen fixen Effekt μijk aufgefangen. Damit messen alle ge-
schätzten Parameter Abweichungen von diesen Basiswerten für den friktionslosen Inlandshan-
del. ηijkt ist der (heteroskedastische) Fehlerterm des Modells. 

Der Indikator Bij nimmt einen Wert von eins für grenzüberschreitende Handelsströme und einen 
Wert von null für den Inlandshandel an. Die weiteren Modellvariablen identifizieren somit den 
jeweiligen Effekt relativ zum friktionslosen Inlandshandel. t bezeichnet einen linearen Zeittrend. 
Die Variablen, die mit diesem Trend interagiert sind, erlauben somit eine Schätzung darüber, 
wie sich der internationale Handel im Durchschnitt pro Jahr relativ zum Inlandshandel für die 
jeweilige Variablenausprägung entwickelt hat. Die erste Gruppe an Variablen misst den Einfluss 
von geografischen Faktoren auf den grenzüberschreitenden Handel: Die Interaktion zwischen 
dem Indikator für grenzüberschreitenden Handel Bij mit dem Zeittrend t ermöglicht die Schät-
zung der jährlichen durchschnittlichen Substitution von inländischem Handel durch grenzüber-
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schreitenden Handel. Diese Substitution wird anhand des zu schätzenden Parameters α1 abge-
bildet. Eine deskriptive Betrachtung der Handelsmuster zeigt, dass der bilaterale Handel zwi-
schen den USA und China in beide Richtungen pro Jahr überdurchschnittlich stark angewach-
sen ist und dieses Länderpaar somit einen Ausreißer darstellen könnte. Aus diesem Grund wird 
sowohl für die Exporte der USA nach China als auch die Importe der USA aus China eine eigene 
"Grenzvariable" definiert. Die jährliche durchschnittliche Substitution des Inlandshandel durch 
Importe aus den USA und China im jeweiligen anderen Land kann anhand der geschätzten 
Modellparameter α2 und α3 abgelesen werden. α4 misst, wie sich der gerade beschriebene 
Substitutionseffekt mit der geografischen Distanz zweier Handelspartner verändert. Mit zuneh-
mender Distanz steigen die Handelskosten und somit ist zu erwarten, dass im bilateralen Handel 
für Länderpaare, die geografisch weiter voneinander entfernt liegen, geringere Handelsströme 
zu beobachten sein werden. Im Zuge der Globalisierung und des technischen Fortschritts ist 
jedoch zu erwarten, dass der Einfluss der Distanz als Handelsbarriere mit der Zeit abnimmt (d. h. 
α4 > 0). Für das Jahr der Finanzmarktkrise beinhaltet das Modell eine eigene Indikatorvariable. 
Diese nimmt nur im Jahr 2009 einen Wert von eins und sonst immer den Wert null an. Die Inter-
aktion mit dem Indikator für grenzüberschreitenden Handel erlaubt es, den überproportionalen 
Rückgang im gesamten Welthandel in diesem Jahr durch den Parameter α5 zu kontrollieren 
(Oberhofer − Pfaffermayr, 2021).  

Die restlichen Modellvariablen bilden handelspolitische Maßnahmen ab, die für die Berech-
nung der alternativen Szenarien herangezogen werden. Das erste Bündel an Variablen erfasst 
die Mitgliedschaft in der EU. Dementsprechend handelt es sich bei der Variable EUij,t um einen 
Indikator, der den Wert von eins annimmt, wenn sowohl das exportierende Land i als auch das 
importierende Land j im Jahr t Mitgliedsländer der EU sind und für alle anderen Fälle (nur ein 
Land ist EU-Mitglied oder keines der beiden) auf null gesetzt wird. Dieser Indikator wird mit dem 
Indikator für den grenzüberschreitenden Handel interagiert und auch mit einer zwei und vier 
Jahre zeitlichen Verzögerung abgebildet. Insgesamt umfasst die EU-Mitgliedschaft somit drei 
Variablen und die Summer der Modellparameter α6 bis α8 und erlaubt es, den Handelseffekt 
einer EU-Mitgliedschaft nach vier Jahren zu berechnen. Die Berücksichtigung von zeitlich ver-
zögerten Effekten von handelspolitischen Maßnahmen, wie der EU-Mitgliedschaft, wurde in der 
Literatur von Bergstrand et al. (2015) vorgeschlagen und in ähnlicher Weise in Oberhofer − Pfaf-
fermayr (2021) berücksichtigt.  

Das zweite Set an handelspolitischen Indikatoren beinhaltet Informationen darüber, ob ein 
Handelspaar seine Handelsbeziehungen im Rahmen eines regionalen Freihandelsabkommens 
präferentiell gestaltet. Analog zur Formulierung für den EU-Mitgliedschaftseffekt wird auch für 
die Freihandelsabkommen die Möglichkeit von zeitlich verzögerten Effekten nach zwei und vier 
Jahren berücksichtigt. Zusätzlich zur Information, ob ein Handelspaar ein regionales Freihan-
delsabkommen (RTA) geschlossen hat (dies umfasst zum Beispiel auch alle Handelsabkommen 
der EU mit Drittstaaten), wird die "Tiefe" des Abkommens berücksichtigt. Hierzu wird ein Indikator 
aus der DESTA-Datenbank ("Tiefenindikator" aus Dür et al., 2014) herangezogen und mit dem 
Freihandelsabkommensindikator interagiert. Dieser Indikator wird etwas abweichend von sei-
ner ursprünglichen Form in der DESTA-Datenbank definiert und nimmt für die am wenigsten 
umfangreichen Handelsabkommen einen Wert von eins und für die tiefsten Abkommen, wie 
etwa CETA, einen Wert von acht an. Der Tiefenindikator erlaubt eine Unterscheidung der han-
delspolitischen Effekte von Freihandelsabkommen in Abhängigkeit ihres Detailgrades und er-
möglicht eine genauere Abbildung der unterschiedlichen Brexit-Szenarien für die Berechnung 
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der kontrafaktischen Handelseffekte. Die Modellparameter α9 bis α11 bilden gemeinsam den 
Gesamteffekt eines um einen Grad tieferen Freihandelsabkommens ab. Eine detailliertere Be-
schreibung der Szenarien sowie der DESTA-Datenbank findet sich im Anschluss bzw. im Kapi-
tel 6.1.  

Die gewählten Brexit-Szenarien beruhen auf den handelspolitischen Variablen für die 
EU-Mitgliedschaft sowie dem Tiefenindikator für alternative Freihandelsabkommen. In beiden 
berechneten Szenarien wird für die bilateralen Handelsströme zwischen den 
EU-27-Mitgliedsländern und dem Vereinigten Königreich der EU-Mitgliedschaftsindikator auf null 
gesetzt. Damit erlischt im Modell die EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs und die di-
rekten bilateralen Handelsströme reduzieren sich um das empirisch geschätzte Ausmaß der 
Summe der Parameter α6 bis α88). Im Falle eines "No-Deal"-Brexit wird die Reduktion des grenz-
überschreitenden Handels mit den EU-Ländern im Modell nicht kompensiert. Die handelspoliti-
schen Beziehungen fallen auf die WTO-Vereinbarungen zurück. Im verwendeten Tiefenindika-
tor entspricht dies im bilateralen Handel der verbleibenden EU-Länder mit dem Vereinigten 
Königreich einem Wert von null. In diesem Fall wird unterstellt, dass das Vereinigte Königreich 
und die EU keine über die WTO-Rahmenbedingungen hinausgehenden präferentiellen Han-
delsvereinbarungen geschlossen hätten und die WTO-Meistbegünstigungsklausel angewandt 
hätte werden müssen. Das zweite Szenario spiegelt die aktuelle Einigung zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich wider. In Bezug auf die Tiefe der Handelsintegration ist das verein-
barte Verhandlungsergebnis weitrechender als in bisher verhandelten anderen Freihandelsab-
kommen. Auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen aus dem Vertragstext des 
Nachfolgeabkommens nehmen wir deshalb einen Tiefenwert von neun in der Szenarioanalyse 
an.  

Das in Gleichung (1) dargestellte Gravitationsmodell wird getrennt für die drei unterschiedli-
chen Wirtschaftssektoren, Landwirtschaft, Sachgütererzeugung und Dienstleistungen ge-
schätzt. Innerhalb dieser Branchen wird ein homogener direkterer Handelseffekt angenom-
men, zwischen den drei Branchen kann dieser jedoch variieren. Die Berechnung der Handels- 
und Wohlfahrtseffekte beruht auf den geschätzten Koeffizienten aus diesen drei unterschiedli-
chen Modellen. Diese Parameter werden in eine kontrafaktische Szenarienanalyse eingespeist, 
bei der ein allgemeines Gleichgewichtsmodell zum Einsatz kommt. Konkret wird das soge-
nannte "full endowment general equilibrium" Modell, wie in Yotov et al. (2016) beschrieben, 
angewendet. In diesem Modell sind alle Volkswirtschaften mit Ressourcen ausgestattet ("endo-
wed"). Diese Ressourcen werden entweder für die Produktion von Gütern für den heimischen 
Markt oder die Produktion von Exportgütern verwendet. Die relativen Preise entscheiden über 
die Aufteilung der Ressourcen für die Produktion dieser beiden Güter. Eine Reduktion (Steige-
rung) der Handelskosten führt zu einer Erhöhung (Senkung) des relativen Preises für das Export-
gut und somit zu einer Substitution der Produktion für den heimischen Markt (Exportmarkt) durch 
Exporte (Produktion der inländischen Güter). Für den Handelspartner gilt dies analog. Das Mo-
dell löst für alle Märkte gleichzeitig und führt somit zu einem allgemeinen Gleichgewichtsergeb-
nis.  

 
8)  Die Szenarien unterstellen somit eine Symmetrie der Austrittseffekte und der Mitgliedschaftseffekte. Da das Verei-
nigte Königreich das erste Land ist, welches die EU wieder verlässt, gibt es keine Möglichkeit, die Austrittseffekte ex-
ante direkt zu messen.  
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In dieser Studie berechnen wir für das allgemeine Gleichgewicht getrennt nach den Einzel-
branchen innerhalb des verarbeitenden Gewerbes und nach einzelnen Dienstleistungsbran-
chen9). Der Agrarsektor wird insgesamt betrachtet. Für die Berechnung der Wohlfahrtseffekte 
des Brexit wird auf den Ansatz von Costinot − Rodríguez-Clare (2014) zurückgegriffen. Diese Me-
thode berechnet auf Basis der geschätzten Substitution von inländischer Produktion durch Im-
porte, oder im Falle eines Anstiegs der Handelskosten umgekehrt, die realen Einkommensef-
fekte der handelspolitischen Maßnahmen. Im Falle des Brexit werden durch die Erhöhung der 
Handelskosten die Importe relativ teurer und die jeweilige heimische Nachfrage wird Importe 
durch heimische Produktion ersetzen. Diese Produkte sind aber relativ gesehen und im Ver-
gleich zur Situation mit niedrigeren Handelsbarrieren teurer und somit können die Konsumen-
tInnen weniger Güter nachfragen als in der Situation ohne Brexit. Wie stark die Substitution tat-
sächlich ausfällt, hängt zum einen von der Verfügbarkeit ähnlicher Produkte in der heimischen 
Produktion sowie der allgemeinen Marktstruktur für jedes der gehandelten Güter ab. Empirisch 
gemessen wird dies anhand der Substitutionselastizität. Für die Berechnung der Wohlfahrtsef-
fekte müssen diese Substitutionselastizitäten für jede Branche angenommen werden. Die Un-
terschiede in den Werten beinhalten Informationen über das Ausmaß der möglichen Substitu-
tion nach dem erfolgtem Brexit. Die in dieser Studie verwendeten Substitutionselastizitäten sind 
aus drei unterschiedlichen Quellen entnommen. Für das verarbeitende Gewerbe wurden die 
Substitutionselastizitäten von Imbs − Mejean (2017) herangezogen. Die Elastizitäten für den 
Dienstleistungssektor beruhen auf den Schätzungen mit Unternehmensdaten von Chris-
ten et al. (2020). Die Substitutionselastizität für den Landwirtschaftssektor stammt aus Felber-
mayr et al. (2017). Übersicht B1 im Anhang liefert einen Überblick über die verwendeten Substi-
tutionselastizitäten. Die hier angenommenen Substitutionselastizitäten unterscheiden sich teil-
weise relativ deutlich von denen aus der Literatur. Dies kann zur Folge haben, dass für vergleich-
bare Handelseffekte die berechneten Wohlfahrtseffekte in dieser Studie teilweise niedriger aus-
fallen.  

 
9)  Dieses Modell nimmt an, dass Produktionsfaktoren zwischen den einzelnen Branchen nicht mobil sind. Somit müssen 
die Ergebnisse als kurz- und mittelfristige Effekte der handelspolitischen Maßnahmen interpretiert werden.  
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4. Österreichs Außenhandelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich 
Das Vereinigte Königreich und Österreich pflegen historisch betrachtet lange Handelsbezie-
hungen miteinander. Bis zum Beitritt des Vereinigten Königreichs zur heutigen EU im Jahr 1973 
waren beide Länder Mitglied der Europäische Freihandelsassoziation (EFTA). Nach dem Beitritt 
Österreichs waren sie beide von 1995 bis 2020 Mitglieder der EU. Obwohl das Vereinigte König-
reich – gemessen am BIP – die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU dargestellt hat, ist die Be-
deutung des bilateralen Handels für die österreichische Wirtschaft nicht überproportional groß. 
Übersicht 4.1 gibt einen Überblick über die relative Bedeutung der bilateralen Außenhandels-
beziehungen Österreichs mit dem Vereinigten Königreich. Für österreichische Waren war das 
Vereinigte Königreich im Jahr 2019 mit einem Anteil von etwa 2,9% der neuntwichtigste Export-
markt. Von den restlichen EU-Mitgliedsländern waren Deutschland, Italien, Frankreich, Ungarn, 
Tschechien und Polen für die österreichischen Warenexporte in diesem Jahr wichtigere Han-
delsdestinationen. Im Vergleich zum Jahr 2010 verlor das Vereinigte Königreich einen Platz und 
rund 0,1 Prozentpunkte im Anteil am Gesamthandel. Bei den Warenimporten konnte das Ver-
einigte Königreich im selben Zeitraum um vier Plätze und rund 0,25 Prozentpunkte am Gesamt-
anteil der österreichischen Importe zulegen. 

Übersicht 4.1: Bedeutung des Vereinigten Königreichs für Österreich 
  2010 2019 
  Rang Anteile an 

insgesamt in % 
Rang Anteile an 

insgesamt in % 

Warenexporte 8 3,04 9 2,93 
Warenimporte 16 1,52 12 1,79 
Dienstleistungsexporte 1) 5 3,53 5 4,21 
Dienstleistungsimporte 1) 4 4,30 4 4,19 
Aktive FDI 14 2,20 12 2,45 
Passive FDI 13 2,67 8 2,95 

Q: Statistik Austria, WDS - WIFO-Daten-System, Macrobond, OeNB, Eurostat. − 1) 2012 und 2018 im Vergleich. 

In Bezug auf den Dienstleistungshandel ist das Vereinigte Königreich für die österreichische Wirt-
schaft bedeutsamer. Sowohl im Jahr 2010 als auch 2019 nehmen die Dienstleistungsexporte 
den fünften Platz und die Dienstleistungsimporte den vierten Platz ein. Beim Dienstleistungsex-
port ist der Anteil gestiegen, beim Import ist er leicht rückläufig. Die Dienstleistungsanteile liegen 
auch deutlich über den Warenaußenhandelsanteilen. In Bezug auf ausländische Direktinvesti-
tionen ist die Bedeutung des Vereinigten Königreichs sowohl was die österreichischen Investiti-
onen im Vereinigten Königreich und umgekehrt betrifft seit 2010 gestiegen. Dies äußert sich 
sowohl bei den Anteilen an den Gesamtinvestitionen als auch bei der Rangreihenfolge. 

Übersicht 4.2 gibt einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Warengruppen im bilatera-
len Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und Österreich für das Jahr 2019, aufgeschlüs-
selt nach den Exporten sowie Importen. Vergleicht man in dieser Übersicht die Gesamtexporte 
mit den Gesamtimporten, so ergibt sich für Österreich im Jahr 2019 ein Handelsbilanzüberschuss 
aus dem Warenhandel von etwa 1,67 Mrd. €. Fast ein Viertel dieses Überschusses lässt sich auf 
den bilateralen Handel von "Personenkraftwagen (Pkw)" zurückführen. Österreich exportierte 
im Jahr 2019 in dieser Branche Produkte im Wert von 825,8 Mio. € und importierte im selben 
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Zeitraum Kraftfahrzeuge im Wert von 425 Mio. €. Die Exporte entsprechen einem Anteil von 
18,4% aller Warenexporte Österreichs in das Vereinigte Königreich, die Importe von PKW aus 
dem Vereinigte Königreich einem Anteil von 15% gemessen an den Gesamtimporten.  

Übersicht 4.2: Österreichs Außenhandel mit dem Vereinigten Königreich nach Warengruppen 
im Jahr 2019 
  Exporte Importe Handels- 

bilanz  
Mio. € Anteil am 

Export 
nach 

UK in % 

Anteil am 
Export der 

Warengruppe 
in die Welt 

in % 

Anteil am 
Gesamtex- 

port in % 

Mio. € Anteil am 
Import aus 

UK in % 

Anteil am 
Import der 

Warengruppe 
aus der Welt 

in % 

Anteil am 
Gesamtim- 

port in % 

Mio. € 

Insgesamt 4.496,4 100,0 2,93 2,93 2.830,7 100,0 1,79 6,38 1.665,6 

Ernährung 175,4 3,9 2,05 0,11 78,2 2,8 0,77 0,66 97,2 

Getränke,, Tabak 62,6 1,4 2,22 0,04 36,1 1,3 3,48 0,09 26,5 

Rohstoffe 24,9 0,6 0,53 0,02 31,1 1,1 0,51 0,16 -6,2 

Brennstoffe, Energie 79,5 1,8 2,23 0,05 103,0 3,6 0,84 0,32 -23,5 

Chem. Erzeugnisse 402,7 9,0 1,87 0,26 479,3 16,9 2,19 0,77 -76,6 

  Mediz., pharmaz. Erz. 167,5 3,7 1,50 0,11 198,6 7,0 2,01 0,36 -31,2 

Bearbeit. Waren 847,6 18,9 2,66 0,55 259,9 9,2 1,06 1,52 587,7 

Masch., Fahrzeuge 2.384,4 53,0 3,86 1,55 1.492,0 52,7 2,63 2,04 892,3 

  Maschinen 950,6 21,1 2,45 0,62 575,0 20,3 1,92 1,31 375,6 

  Kfz 1.145,7 25,5 6,61 0,75 959,0 33,9 5,68 0,60 186,7 

  Autozulieferindustrie 319,9 7,1 3,44 0,21 534,0 18,9 6,62 0,40 -214,2 

    Pkw 825,8 18,4 10,27 0,54 425,0 15,0 4,81 0,20 400,8 

Konsumwaren 509,6 11,3 2,95 0,33 346,3 12,2 1,46 0,79 163,3 

Sonstige Waren 8,8 0,2 0,83 0,01 3,7 0,1 0,40 0,00 5,1 

Agrarwaren 238,8 5,3 2,05 0,16 115,4 4,1 0,99 0,78 123,5 

Roh- und Brennstoffe 104,4 2,3 1,26 0,07 134,1 4,7 0,73 0,48 -29,6 

Industriewaren 4.153,1 92,4 3,11 2,71 2.581,2 91,2 2,02 5,12 1.571,8 

Q: Statistik Austria, WDS - WIFO-Daten-System, Macrobond. 

Weitere wichtige Warengruppen für beide Handelspartner sind etwa "Maschinen" (Exportanteil 
21,1%, Importanteil 20,3%) und "Konsumwaren" (Exportanteil 11,3%, Importanteil 12,2%). Für die 
österreichischen Warenexporte sind vor allem noch die Warengruppe der "bearbeiteten Wa-
ren" (Exportanteil 18,9%), und "chemischen Erzeugnisse" (9,0%) im bilateralen Handel mit dem 
Vereinigten Königreich relevant. Für das Vereinigte Königreich sind zu den bereits erwähnten 
Branchen auch noch die Bereiche "chemische Erzeugnisse" (österreichischer Importanteil 
16,9%) und die Autozulieferindustrie mit einem Anteil an den österreichischen Gesamtwarenim-
porten aus dem Vereinigten Königreich von 18,9% besonders relevant.  

Übersicht 4.3 zeigt einen detaillierteren Überblick nach Dienstleistungsarten für den bilateralen 
Dienstleistungshandel zwischen dem Vereinigten Königreich und Österreich für das Jahr 2019. 
Österreichs Dienstleistungsexporte betrugen im Jahr 2019 rund 3,37 Mrd. €. Die Dienstleistungs-
importe aus dem Vereinigten Königreich machten im selben Jahr einen Wert von rund 
3,02 Mrd. € aus. Die österreichische bilaterale Dienstleistungsbilanz mit dem Vereinigten König-
reich war somit mit 347 Mio. € ebenfalls positiv.  

Die österreichische Außenwirtschaft exportiert somit nicht nur mehr Waren, sondern auch mehr 
Dienstleistungen in das Vereinigte Königreich als dies umgekehrt der Fall ist. Mit einem Wert von 
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rund 1,1 Mrd. € bildeten die österreichischen Transportdienstleistungen den wichtigsten Dienst-
leistungsexportsektor im bilateralen Handel mit dem Vereinigten Königreich. Dies entspricht ei-
nem Anteil von 32,9% der gesamten bilateralen Dienstleistungsexporte Österreichs ins Verei-
nigte Königreich. Gefolgt wird diese Branche in ihrer Bedeutung vom grenzüberschreitenden 
Reiseverkehr (Exportanteil 22,1%) und den sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistun-
gen (18,4%). Zu letzteren zählen etwa alle unternehmensbezogenen, freiberuflichen und tech-
nischen Dienstleistungen. Für die österreichischen Dienstleistungsimporte aus dem Vereinigten 
Königreich bilden diese sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen mit einem Wert 
von 1,1 Mrd. € und einem Anteil von 36,5% die wichtigste Dienstleistungsbranche. Diese wird 
gefolgt von den "Telekom-, EDV- und Informationsdienstleistungen" (Importanteil von 16,1%), 
den Transportdienstleistungen (11,6%), den Finanzdienstleistungen (10,9%) sowie dem grenz-
überschreitenden Reiseverkehr (8,7%). 

Übersicht 4.3: Österreichs Außenhandel mit dem Vereinigten Königreich nach Dienstleistungs-
arten im Jahr 2019 
  Exporte Importe Handels- 

bilanz 
  Mio. € Anteil am 

Export 
nach UK 

in % 

Anteil am 
Export der 
DL-Art in 
die Welt 

in % 

Anteil am 
Gesamt- 
export 

in % 

Mio. € Anteil am 
Import 
aus UK 

in % 

Anteil am 
Import der 
DL-Art aus 
der Welt 

in % 

Anteil am 
Gesamt- 
import 

in % 

Mio. € 

Insgesamt 3.365 100,0 4,93 4,93 3.018 100,0 5,17 5,17 347 

Gebühren für Lohnveredelung 55 1,6 3,48 0,08 13 0,4 0,50 0,02 42 

Reparaturdienstleistungen 24 0,7 3,02 0,04 159 5,3 15,51 0,27 -135 

Transport 1.108 32,9 6,91 1,62 349 11,6 2,14 0,60 759 

Reiseverkehr 742 22,1 3,62 1,09 264 8,7 2,55 0,45 478 

Bauleistungen 51 1,5 5,75 0,07 17 0,6 2,40 0,03 34 

Versicherungsdienstleistungen 21 0,6 4,37 0,03 115 3,8 11,88 0,20 -94 

Finanzdienstleistungen 190 5,6 7,94 0,28 330 10,9 16,19 0,57 -140 

Patente, Lizenzen 100 3,0 7,87 0,15 115 3,8 6,16 0,20 -15 

Telekom-, EDV-, Informationsdl. 417 12,4 5,57 0,61 486 16,1 7,39 0,83 -69 

Sonst. unternehmensbez. DL 618 18,4 3,97 0,91 1.101 36,5 7,66 1,89 -483 

Dienstl. für persönliche Zwecke 37 1,1 5,61 0,05 69 2,3 4,75 0,12 -32 

Regierungsleistungen, a.n.g. 1 0,0 0,19 0,00 2 0,1 1,87 0,00 -1 

Q: OeNB, Statistik Austria. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der bilaterale Dienstleistungshandel für die 
Außenhandelsbeziehungen zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich relativ be-
deutsam ist, und dass die unterschiedlichen Güter- und Dienstleistungsbranchen unterschied-
lich stark vom Brexit betroffen sein könnten. In einigen Branchen wie etwa den Versicherungs-
dienstleistungen ist die Bedeutung der zukünftigen Handelsbeziehungen für die österreichi-
schen Exporte relativ gering, wohingegen die Kfz-Industrie betragsmäßig nicht vernachlässig-
bare Exporte in das Vereinigte Königreich tätigt. Die Analyse der Brexit-Effekte für den grenz-
überschreitenden Branchenhandel erlaubt es im nächsten Schritt die potentiellen Folgen für 
die österreichische Wirtschaft abzuschätzen und für die unterschiedlichen Branchen zu berech-
nen.  
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5. Exkurs: Brexit und COVID-19 
Im Jahr 2020 wurde der Brexit und die Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich in der politischen und medialen Debatte sowie auch 
in den ökonomischen Analysen von der COVID-19-Pandemie überlagert. COVID-19 hat zu ei-
nem massiven Rückgang des Welthandels und enormen Einschränkungen für das Wirtschafts-
leben in den von der Pandemie betroffenen Ländern geführt. Im Frühjahr wurden in fast allen 
europäischen Ländern restriktive Maßnahmen mit starken Einschränkungen für das wirtschaftli-
che Leben umgesetzt. Über den Sommer konnten die Maßnahmen größtenteils gelockert wer-
den und die Wirtschaft erholte sich etwas. Mittlerweile befindet sich Europa jedoch inmitten 
einer nächsten Infektionswelle und viele Staaten mussten wiederum restriktive Ausgangsbe-
schränkungen verhängen und so einen Großteil des wirtschaftlichen Lebens aussetzen. Dies gilt 
für das Vereinigten Königreich gleichermaßen wie für weite Teile der Europäischen Union inklu-
sive Österreich.  

In Österreich trat am 3. November der sogenannte "Lockdown light" in Kraft. Am 17. November 
wurde dieser verschärft und die Maßnahmen waren nur in einigen Aspekten weniger restriktiv 
als dies im Frühjahr der Fall gewesen ist. Ab dem 7. Dezember 2020 befand sich Österreich wie-
der in dem "Lockdown light", der gewissen Wirtschaftsbranchen wie etwa dem Einzelhandel 
die Möglichkeit bot, die Geschäfte zu öffnen. Über den Jahreswechsel wurden die Maßnah-
men wiederum verschärft und Österreich soll bis 18. Jänner in einem harten Lockdown verblei-
ben. Die britische Insel wurde von COVID-19 noch stärker getroffen, sodass seit Ende März ei-
nige Einschränkungsmaßnahmen nicht gelockert wurden. Ähnlich wie in Europa entspannte 
sich die Situation jedoch über den Sommer in weiten Teilen leicht. Am 4. November wurde wie-
derum die Verhängung eines Teil-Lockdowns durch die Regierung von Premierminister Boris 
Johnson verkündet. Ende des Jahres führt eine im Vereinigten Königreich aufgetreten Mutation 
des Virus zu fast gänzlichen Grenzschließungen der EU-Mitgliedsländer gegenüber dem Verei-
nigten Königreich. Gleichzeitig begann das Vereinigten Königreich mit der flächendeckenden 
Impfung gegen das Virus. In der EU steht der erste Impfstoff ebenfalls seit dem letzten Dezem-
berwochenende zur Verfügung.  

Ökonomisch wurden die EU, das Vereinigte Königreich und auch Österreich von den Folgen 
der notwendigen restriktiven gesundheitspolitischen Maßnahmen getroffen. In Österreich ist 
das BIP im 2. Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahresquartal laut offiziellen Zahlen der Statistik 
Austria um 12,1% eingebrochen10). Das Vereinigte Königreich musste laut dem britischen Statis-
tikamt einen noch stärkeren Einbruch der Wirtschaftsleistung verzeichnen. Im Vergleich zum 
Vorjahresquartal ist die Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2020 um 21,5% niedriger ausgefallen11).  

Der enorme Rückgang der Wirtschaftsleistung im Vereinigten Königreich und in Österreich lässt 
sich auch im bilateralen Handel der beiden Volkswirtschaften nachzeichnen. Im Zuge des ers-
ten Lockdowns verringerten sich die österreichischen Warenexporte in das Vereinigte König-
reich im 1. Quartal 2020 bereits um 13% im Vorjahresvergleich, im 2. Quartal erhöhte sich der 
Rückgang sogar auf 31,8%. Österreich exportierte im 2. Quartal Waren im Wert von rund 

 
10)  Siehe https://www.statistik.at/web_de/presse/124377.html (abgefragt am 03. Dezember 2020). 
11)  Siehe https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/quarterlynationalaccounts/aprilto-
june2020 (abgefragt am 03. Dezember 2020).  

https://www.statistik.at/web_de/presse/124377.html
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/quarterlynationalaccounts/apriltojune2020
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/quarterlynationalaccounts/apriltojune2020
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717 Mio. € in das Vereinigte Königreich. Im 2. Quartal 2019 betrugen die österreichischen Wa-
renexporte auf die britische Insel 1,05 Mrd. €. Die österreichischen Importe von britischen Waren 
wurden von der COVID-19-Pandemie noch stärker getroffen. Im Vergleich zum Vorjahr impor-
tierte Österreich im 1. Quartal 2020 um 24,1% weniger britische Waren. Im 2. Quartal erhöhte 
sich dieser Rückgang in den bilateralen Warenimporten auf 34,4%. In den Monaten von April 
bis Juni importierte Österreich aus dem Vereinigten Königreich Waren im Wert von rund 
471 Mio. €. Im Vorjahr entsprachen die Importe noch rund 718 Mio. €.  

Der bilaterale Dienstleistungshandel zwischen dem Vereinigten Königreich und Österreich hat 
ebenfalls durch die COVID-19-Pandemie gelitten. Die Leistungsbilanzdaten der OeNB deuten 
darf hin, dass der Rückgang in den Dienstleistungsbranchen weniger stark ausgeprägt war. So 
verzeichneten die österreichischen Dienstleistungsexporte in das Vereinigte Königreich im ers-
ten Halbjahr einen Rückgang von 11,2% im Vergleich zum Vorjahr. Die Quartalsdaten zeigen, 
dass im 1. Quartal 2020 noch ein Wachstum der Dienstleistungsexporte in Höhe von 3,2% erzielt 
werden konnte, während die Dienstleistungsexporte im 2. Quartal um rund 31% im Vorjahres-
vergleich ruckläufig waren. Die Dienstleistungsimporte Österreichs aus dem Vereinigten König-
reich gingen ebenfalls, jedoch nicht so stark zurück. Im ersten Halbjahr 2020 verzeichneten 
diese im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 3,9%. Dies lässt sich jedoch hauptsächlich auf 
eine relativ robuste Entwicklung in den ersten Monaten des Jahres zurückführen. So stiegen die 
bilateralen Dienstleistungsimporte im 1. Quartal 2020 noch um rund 15,6%. Im 2. Quartal 2020 
sanken die österreichischen Dienstleistungsimporte aus dem Vereinigten Königreich um 21,4%. 

In der vorliegenden Studie wird der Effekt der COVID-19-Pandemie bei der Berechnung der 
Brexit-Effekte in den unterschiedlichen Szenarien ausgeschlossen. Dies hat mehrere Gründe. 
Zum einen enden die verwendeten Daten aus der TiVA-Datenbank bereits im Jahr 2015. Ein 
COVID-19-Effekt auf den bilateralen und inländischen Waren- und Dienstleistungshandel lässt 
sich somit nicht direkt aus den Daten ablesen.  

Zum anderen, und bedeutsamer, ist die Tatsache, dass sich diese Studie das Ziel setzt, den 
Effekt des Brexit und des abgeschlossenen Nachfolgeabkommens abzuschätzen. Um dies se-
riös tun zu können, müssen alle anderen Einflussfaktoren im Modell konstant gehalten und einzig 
die Handelsbeziehungen verändert werden. Kurzfristig hat, wie auch die deskriptiven Statistiken 
zeigen, COVID-19 einen massiven Einfluss auf den internationalen und den bilateralen Handel 
zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich ausgeübt. Nach der absehbaren Über-
windung der Akutphase durch die Verfügbarkeit von wirksamen Impfstoffen (und eventuell 
Medikamenten zur Behandlung von schwereren Krankheitsverläufen) sollte eine Erholung der 
Weltwirtschaft eintreten. Auch für den Fall, dass sich die von der COVID-19-Pandemie betroffe-
nen Länder möglicherweise durch etwaige strukturelle Schäden in der Wirtschaft und durch 
angeschlagene Wertschöpfungsketten nicht sehr schnell von der Pandemie erholen sollten, 
sind die damit einhergehenden Einbußen im internationalen und bilateralen Handel mit der 
COVID-19-Pandemie verbunden und lassen sich nicht ursächlich auf den Brexit und das abge-
schlossene Freihandelsabkommen zurückführen. 

Die verwendete Datengrundlage und der Modellansatz erlauben es, die Vermischung dieser 
unterschiedlichen Einflussfaktoren zu verhindern. Für die reale Wirtschaftsentwicklung und die 
empirisch beobachtbaren Handelsströme bedeutet dies, dass gerade am Beginn des Jahres 
2021, wo sowohl der Brexit als auch die COVID-19-Pandemie parallel eine Wirkung entfalten 
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werden, diese Zahlen von den geschätzten Modelleffekten abweichen könnten. Darüber hin-
aus handelt es sich beim strukturellen Gravitationsmodell um ein allgemeines Gleichgewichts-
modell, in dem sich alle Märkte im In- und Ausland durch eine Veränderung der Handelskosten 
von einem Gleichgewicht zu einem anderen bewegen. Diese Anpassung braucht typischer-
weise etwas Zeit und somit sollten die berechneten ökonomischen Brexit-Effekte als mittelfristige 
Netto-Folgen des britischen Austritts aus der EU und des Abschlusses eines Nachfolgeabkom-
mens (oder im Fall des Hard-Brexit-Szenarios ohne Abkommen) interpretiert werden.  
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6. Daten und Schätzergebnisse 

6.1 Verwendete Datengrundlage 
Für die Schätzung des Gravitationsmodells und Berechnung der Handels- und Wohlfahrtsef-
fekte des Brexit für die unterschiedlichen Szenarien wird auf die Trade in Value Added (TiVA) 
Datenbank der OECD zurückgegriffen. Ähnlich wie die WIOD-Datenbank beruhen die TiVA-Da-
ten auf nationalen sowie internationalen Input-Output-Tabellen. Die Datenbank umfasst in der 
Version von 2018 64 Länder sowie 36 unterschiedliche Branchen. Neben den bilateralen Han-
delsströmen erfasst die TiVA auch den inländischen Handel und ist somit für die Verwendung in 
einem strukturellen Gravitationsmodell ideal geeignet. Im Vergleich zur WIOD-Datenbank um-
fasst TiVA mehr Länder, was wiederum eine präzisere Abschätzung der Effekte von handelspo-
litischen Maßnahmen und damit auch des Brexit ermöglicht.  

Die aktuelle Version umfasst die Jahre 2005 bis 2015. Für die Berechnung der 
EU-Mitgliedschaftseffekte im Gravitationsmodell ist jedoch eine längere Zeitreihe notwendig, 
um auch die Effekte für die ab 2004 beigetretenen neuen Mitglieder ("EU-Osterweiterung") so-
wie teilweise die Beitrittseffekte für Finnland, Österreich und Schweden von 1995 abbilden zu 
können. Aus diesem Grund wird die Version aus 2018 mit der Version aus 2016 verknüpft. Letz-
tere beginnt mit dem Jahr 1995 und endet im Jahr 2011. Da die beiden unterschiedlichen Ver-
sionen nicht vollständig kompatibel sind, müssen diese kombiniert und verknüpft werden.  

Dies bedarf einiger Entscheidungen über die Wahl der Daten aus den unterschiedlichen Quel-
len. Hauptziel hier ist es große Sprungstellen durch die Verwendung von Daten aus den zwei 
Versionen zu vermeiden. Eine Beschreibung der entsprechenden Vorgangsweise findet sich in 
Anhang A zu dieser Studie12). Gleichzeitig müssen einige Länder und Branchen aus der Analyse 
ausgeschlossen werden, da keine konsistente Bereinigung und Verknüpfung der Versionen 
möglich war bzw. die Handelsmuster in den Daten sehr erratisch schwanken. Die endgültige 
Datenbasis für die Schätzung der Gravitationsmodelle umfasst 59 Länder sowie 21 unterschied-
liche Branchen. Hierbei besteht der Agrarsektor aus einer Branche, die Sachgütererzeugung 
umfasst 14 Branchen. Der Dienstleistungshandel setzt sich aus 6 Branchen zusammen. Die ver-
knüpften Daten sind für jedes Jahr von 1995 bis 2015 verfügbar und werden dem Vorschlag 
von Egger et al. (2020) folgend auf jährlicher Basis im Gravitationsmodell verwendet. Die kont-
rafaktische Analyse berechnet ein Gleichgewicht auf Basis der geschätzten Parameter und 
benötigt hierzu nur eine Querschnittsbeobachtung. Die Informationen über die geografische 
Distanz zwischen zwei Ländern wird mit der jeweiligen Bevölkerung gewichtet und beruhen auf 
Mayer − Zignago (2011).  

Informationen über regionale Freihandelsabkommen sind der DESTA-Datenbank entnommen 
(Dür et al., 2014). Diese Datenbank sammelt detaillierte Informationen über die Merkmale von 
unterschiedlichen Freihandelsabkommen. Im Vergleich zu anderen bekannten und oftmals ge-
nutzten Datenbanken zur Handelspolitik (wie zum Beispiel in Egger − Larch, 2008) unterscheidet 
DESTA nach dem Detaillierungsgrad von Handelsabkommen und bildet somit Unterschiede im 
Umfang der jeweiligen Vereinbarungen und der "Liberalisierungstiefe" ab. Der in dieser Studie 

 
12)  In Kürze veröffentlicht die OECD ein Update der TiVA-Datenbank. Dieses umfasst die Jahre 1995 bis 2018 und ver-
wendet eine einheitliche Definition. Diese Daten lagen zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie noch nicht vor.  
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verwendete Tiefenindex beinhaltet Informationen darüber, welche Kapitel in einem Handels-
abkommen behandelt werden. Hierzu gibt es sieben Kategorien. Diese umfassen die Abschaf-
fung von Zöllen, die Vereinheitlichung von Standards, Investitionsbestimmungen, Berücksichti-
gung des Dienstleistungshandels, Bestimmungen zum öffentlichen Beschaffungs- und Verga-
bewesen, Bestimmungen zur Einhaltung von Wettbewerbsregeln und Schutzbestimmungen be-
züglich des geistigen Eigentums. Zusätzlich erfasst die DESTA-Datenbank auch noch partielle 
Abkommen, die nur ausgewählte Branchen berücksichtigen. Die partiellen Abkommen weisen 
den geringsten Liberalisierungsgrad auf und werden in dieser Studie mit einem Wert von 1 ko-
diert. Für alle anderen Abkommen wird die Summe der behandelten Kapitel zu einem Wert 
addiert, sodass die umfassendsten Abkommen wie etwas CETA einen Wert von acht anneh-
men. Im Vergleich hierzu deckt etwa die europäische Zollunion mit der Türkei vier der sieben 
möglichen Kapitel ab und nimmt in der vorliegenden Analyse einen Wert von 5 an (partielles 
Abkommen + 4 Kapitel). Die Studie verwendet den Tiefenindex der DESTA für alle Freihandels-
abkommen zwischen den in der TiVA-Datenbank abgedeckten Ländern außer für Intra-
EU-Beziehungen. Diese werden, wie bereits beschrieben, über eine eigne 
EU-Mitgliedschaftsindikatorvariable abgebildet, bietet der EU-Binnenmarkt doch eine noch viel 
weitreichendere und tiefere Integration als jedes andere bestehende Freihandelsabkommen.  

6.2 Schätzergebnisse 
Die Schätzergebnisse aus dem im Kapitel 3 beschriebene Gravitationsmodell sind in Über-
sicht 6.1 dargestellt. Die ersten beiden Spalten stellen die Ergebnisse für den bilateralen Agrar-
handel, die nächsten zwei für die Sachgütererzeugung und die letzten beiden für den Dienst-
leistungshandel dar. Die Schätzungen beruhen auf den detaillierteren Branchendaten aus der 
TiVA-Datenbank. Für die Schätzung des jeweiligen Gravitationsmodells stehen zwischen 73.101 
Beobachtungen für den Agrarhandel und mehr als 1. Mio. Beobachtungen für die Sachgüter-
erzeugung zur Verfügung. Die Ergebnisse für den Dienstleistungshandel beruhen auf rund 
439.000 bilateralen und inländischen Handelsströmen. Geschätzt werden die drei Gravitations-
modelle mit dem ppmlhdfe-Paket und der Ökonometrie-Software Stata (Correia et al., 2020). 
Die Pseudo-R2-Maßzahl für die Güte der empirischen Spezifikation des Gravitationsmodells va-
riiert zwischen 0,49 für die Sachgütererzeugung und 0,56 für den Dienstleistungshandel und 
deutet auf einen hohen Erklärungsgehalt des gewählten Ansatzes für die Variation im bilatera-
len Handel hin.  

Für den bilateralen Agrarhandel können die Schätzergebnisse auf Basis der ersten beiden Spal-
ten wie folgt zusammengefasst werden: Im Bereich der Agrarprodukte lässt sich über den Be-
obachtungseitraum von 1995 bis 2015 in den 59 berücksichtigten Ländern eine zunehmende 
Substitution von heimischen Produkten durch Importe beobachten. Für das durchschnittliche 
Länderpaar ist diese Entwicklung jedoch nicht statistisch von null verschieden. Im bilateralen 
Handel zwischen den USA und China spielt diese Substitution jedoch eine relativ große Bedeu-
tung. Jährlich werden rund 4,1% der heimischen Agrarprodukte der USA durch Importe aus 
China ersetzt. Umgekehrt kann die US-amerikanische Agrarwirtschaft ihren Anteil auf dem ge-
samtchinesischen Markt jedoch auch um etwa 3% steigern. Für den internationalen Handel 
von Agrargütern hat sich im Beobachtungszeitraum keine Änderung des Einflusses der Distanz 
zwischen den Handelspartnern ergeben. Dies lässt sich auf die starke Globalisierungsdynamik 
bei allen Handelspartnern während der zwei beobachteten Jahrzehnte zurückführen. Das Jahr 
2009 und die globale Finanzkrise haben einen kurzfristig einschneidenden und negativen Effekt 
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auf den internationalen Agrarhandel ausgeübt. In diesem Jahr sind die Agrarexporte um mehr 
als 5% relativ zum Inlandshandel eingebrochen.  

Übersicht 6.1: Schätzergebnisse des Gravitationsmodells 
 

Landwirtschaft Sachgütererzeugung Dienstleistungen  
Parameter Standard- 

fehler 
Parameter Standard- 

fehler 
Parameter Standard- 

fehler 
Grenze*Trend 0,0037  0,0068 -0,0067  0,0054 0,0076  0,0050 

Grenze-USA-China*Trend 0,0299 *** 0,0074 0,0265 *** 0,0051 0,0346
  *** 0,0037 

Grenze-China-USA*Trend 0,0410 *** 0,0065 -0,0009  0,0046 0,0128 *** 0,0042 
Grenze*Distanz*Trend 0,0006  0,0009 0,0022 *** 0,0007 -0,0002  0,0006 
Grenze*2009 -0,0556 *** 0,0113 -0,1122 *** 0,0073 -0,0476 *** 0,0061 
Grenze*EU 0,2094 *** 0,0363 0,1228 *** 0,0208 0,0731 *** 0,0144 
Grenze*EU-2 0,1582 *** 0,0295 0,0441 *** 0,0140 0,0229 *** 0,0084 
Grenze*EU-4 0,2071 *** 0,0309 0,0518 ** 0,0230 0,0275 * 0,0143 
Grenze*RTA*Tiefe 0,0001  0,0052 0,0021  0,0028 -  - 
Grenze*RTA-2*Tiefe 0,0067  0,0042 0,0057 ** 0,0023 -  - 
Grenze*RTA-4*Tiefe 0,0035  0,0033 0,0027  0,0031 -  - 
R2  0,5389 0,4883 0,5649 
Beobachtungen 73.101 1.022.385 438.606 

Anmerkung: Die Sternsymbole stellen die Resultate von t-tests dar und zeigen die statistische Signifikanz der geschätz-
ten Parameter an: *** signifikant auf dem 1%-Niveau, ** signifikant auf dem 5%-Niveau, * signifikant auf dem 10%-Ni-
veau. 
Q: WIFO-Berechnungen, TiVA-Datenbank. 

Eine EU-Mitgliedschaft hat zu statistisch und ökonomisch signifikanten Steigerungen des grenz-
überschreitenden Agrarhandels zwischen den Mitgliedsländern geführt. Dieser Effekt setzt im 
ersten Jahr der Mitgliedschaft ein und verstärkt sich über die Zeit, wie man anhand der ge-
schätzten Parameter für die zweijährig und vierjährig verzögerten Effekte ablesen kann. Nach 
vier Jahren handeln zwei EU-Mitgliedsländer somit um rund 57% mehr Agrarprodukte, als sie das 
ohne eine EU-Mitgliedschaft tun würden. Dieser Effekt setzt sich aus der Summe der drei 
EU-Parameterwerte zusammen. Im Gegensatz hierzu haben regionale Freihandelsabkommen 
nur einen geringen Effekt auf den bilateralen Agrarhandel der beteiligten Länder. Der Gesamt-
effekt für ein um eine Einheit tieferes Freihandelsabkommen beträgt nach vier Jahren lediglich 
1% und ist statistisch am 10%-Niveau signifikant von null verschieden.  

Die geschätzten Parameter aus dem Gravitationsmodell für die Sachgütererzeugung weichen 
sowohl quantitativ als auch qualitativ von den Ergebnissen für den Agrarhandel ab. Betrachtet 
man die geschätzten Parameterwerte und Signifikanzniveaus für die geografischen Handels-
variablen, so fällt auf, dass vor allem die USA im bilateralen Handel mit China profitieren konn-
ten. So stiegen im Durchschnitt die Anteile der US-Exporte relativ zum chinesischen Inlandshan-
del um rund 2,6%. Darüber hinaus spiegelt sich in den Ergebnissen die relativ starke Korrelation 
zwischen den geografischen Variablen wider, sodass von den anderen Variablen aus dieser 
Gruppe sich nur für den Interaktionsterm mit der geografischen Distanz ein statistisch und öko-
nomisch signifikanter Effekt zeigt. Dieser Effekt deutet wiederum darauf hin, dass die Globalisie-
rung in der Sachgüterbranche vor allem zu mehr grenzüberschreitenden Handel zwischen re-
lativ weit voneinander entfernten Volkswirtschaften geführt hat. Die Effekte der Finanzmarkt-
krise für den bilateralen Sachgüterhandel sind im Vergleich zum Agrarsektor deutlich stärker 
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ausgeprägt. So schrumpften die Exporte aus dieser Warengruppe im Jahr 2009 um rund 11% 
relativ zum Inlandshandel.  

Die Indikatorvariable für die EU-Mitgliedschaft ist für den Sachgüterhandel ebenfalls relevant. 
Der Effekt beginnt wiederum bereits im ersten Jahr für ein Handelspaar von zwei Mitgliedslän-
dern zu wirken. Die zeitlichen verzögerten Effekte nach zwei und vier Jahren sind ebenfalls sta-
tistisch und ökonomisch signifikant. Im Vergleich zum Agrarsektor sind die Effekte jedoch quan-
titativ betrachtet geringer. Nach vier Jahren summiert sich der Gesamteffekt von allen drei 
EU-Parametern auf rund 22% auf. Dass der handelsschaffende Effekt einer EU-Mitgliedschaft für 
den Agrarsektor größer als für die Sachgütererzeugung ausfällt, überrascht nicht. Nach den 
WTO-Bestimmungen sind die Meistbegünstigungszölle im Agrarsektor zumeist deutlich höher 
und damit ist das Liberalisierungspotential durch die EU-Mitgliedschaft deutlich stärker ausge-
prägt. Umgekehrt betrachtet bedeutet dies, dass der Austritt aus der EU im Agrarsektor zu ei-
nem deutlich stärkeren Anstieg der Handelskosten im Vergleich zum grenzüberschreitenden 
Sachgüterhandel führen kann. Im Gegensatz zum Agrarsektor entfalten regionale Freihandels-
abkommen in der Sachgütererzeugung statistisch stärkere bilaterale Handelseffekte. Quanti-
tativ betrachtet ist der Effekt jedoch nur geringfügig größer. Im Vergleich zu keinem Abkommen 
führt ein umfassendes Freihandelsabkommen, welches alle sieben möglichen Kapitel berück-
sichtigt, nach vier Jahren zu einem direkten durchschnittlichen Gesamthandelseffekt von rund 
8,2%. Dieser Effekt ist wiederum auf dem 10%- Niveau statistisch signifikant von null verschieden.  

Die letzten beiden Spalten stellen die Ergebnisse des Gravitationsmodells für den Dienstleis-
tungshandel dar. Im Gegensatz zu den beiden anderen Bereichen sind in der dargestellten 
Berechnung keine Effekte für regionale Freihandelsabkommen berücksichtigt. Die Schätzung 
des Gravitationsmodells für den Dienstleistungshandel führt zu statistisch nicht von null verschie-
denen Gesamteffekten dieser Abkommen. Auch alternative Spezifikationen, in denen etwa 
explizit berücksichtigt wird, ob ein Freihandelsabkommen ein Kapitel über die Liberalisierung 
des Dienstleistungshandels beinhaltet, führen ebenfalls zu statistisch insignifikanten Effekten die-
ser handelspolitischen Maßnahme. Dies bedeutet, dass regionale Freihandelsabkommen im 
verwendeten Datensatz und über die Beobachtungsperiode keinen substantiellen Beitrag zur 
Erhöhung des grenzüberschreitenden Dienstleistungshandels geleistet haben. Unter Umstän-
den kann dies auch damit zusammenhängen, dass der traditionelle grenzüberschreitende 
Handel, wie er in der TiVA-Datenbank erfasst ist, für die Bereitstellung von Dienstleistungen im 
Ausland nicht sehr relevant ist. Alternative Formen zur Dienstleistungserbringung, etwa durch 
das Ansiedeln von Tochterunternehmen durch Direktinvestitionen oder grenzüberschreitende 
Arbeitskräfteüberlassung, dürften eine wichtige Rolle für die Dienstleistungserbringung spielen. 
Informationen über ausländische Tochtergesellschaften und deren Dienstleistungserbringung 
im jeweiligen Land sowie über Arbeitskräfteüberlassungen an ansässige Unternehmen werden 
in den verwendeten Input-Output-Tabellen nicht vollumfänglich abgebildet oder dem inländi-
schen Handel zugerechnet. Für die Szenarienanalyse in Kapitel 7 bedeutet der statistisch nicht 
von null verschiedene Gesamteffekt von Freihandelsabkommen, dass ein Brexit-Nachfolgeab-
kommen kurzfristig im Dienstleistungshandel zu keiner Kompensation der Handelsverluste durch 
den Austritt aus dem Binnenmarkt beitragen kann.  

Aus der vorletzten Spalte werden folgende Effekte für den Dienstleistungshandel sichtbar. Für 
ein durchschnittliches Handelspaar würden pro Jahr rund 0,7% der inländischen Dienstleistungs-
erbringung durch Importe substituiert. Diese Parameterwert für den Interaktionsterm zwischen 
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dem Indikator für die Grenze und dem linearen Zeittrend ist jedoch statistisch nicht von null zu 
unterscheiden. Für amerikanische Exporte nach China ist dieser Effekt deutlich stärker ausge-
prägt und nimmt einen Wert von zusätzlichen 3,5% pro Jahr an. Chinas Wirtschaft ist in diesem 
Zeitraum massiv gewachsen und hat auch durch die Möglichkeit von Dienstleistungsimporten 
diesen Wirtschaftszweig und die Nachfrage nach Dienstleistungsgütern massiv ausbauen kön-
nen. In die umgekehrte Richtung lässt sich ebenfalls ein signifikanter Effekt in Höhe von rund 
1,3% pro Jahr beobachten. Auch dürfte sich die Bedeutung der Distanz als Handelsbarriere für 
die Entwicklung des Dienstleistungshandels von 1995 bis 2015 kaum geändert haben, wie der 
statistisch insignifikante Parameterwert nahelegt. Im Jahr 2009 ist der weltweite Dienstleistungs-
handel im Vergleich zum Handel von inländischen Dienstleistungen um etwa 4,8% eingebro-
chen.  

Die Mitgliedschaft zweier Volkswirtschaften in der EU wirkt sich positiv und statistisch signifikant 
auf den bilateralen Dienstleistungshandel aus. Nach vier Jahren handeln zwei 
EU-Mitgliedsländern um 12,35% mehr an Dienstleistungen als sie das ohne eine 
EU-Mitgliedschaft tun würden. Dieser Effekt ist deutlich geringer als für den Agrarhandel, aber 
auch nur rund halb so groß wie der Handelseffekt in der Sachgütererzeugung. Dieses Ergebnis 
deutet darauf hin, dass wie auch bei den regionalen Freihandelsabkommen ein zusätzlicher 
Aspekt der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung durch Tochtergesellschaften o-
der Arbeitskräfteüberlassungen nicht vollständig in den Daten abgebildet werden kann. Zu-
sätzlich ist die europäische Integration mit der gemeinsamen Agrarpolitik und dem Binnen-
markt für Güter stärker vorangeschritten als im Dienstleistungsbereich. Diese Unterschiede in 
der Integrationstiefe spiegeln sich in den geschätzten EU-Effekten im Gravitationsmodell wider. 
Für den Austritt aus der EU bedeutet dies, dass eine geringere Reduktion des Dienstleistungs-
handels wahrscheinlich ist. Allerdings kann dieser durch ein Freihandelsabkommen auch nicht 
kompensiert werden. 
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7. Brexit-Szenarioanalysen 

7.1 Bilaterale Handelseffekte 
Die bilateralen Handelseffekte des Brexit sind in Übersicht 7.1 dargestellt. Diese Übersicht unter-
scheidet zwischen den beiden Szenarien "No-Deal"-Brexit und Handelsabkommen und weist 
die Effekte für den Agrarsektor, 14 Branchen der Sachgüterzeugung sowie sechs Dienstleis-
tungsbranchen aus. In der Darstellung wird zwischen den jeweiligen bilateralen Handelseffek-
ten zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich sowie nach den indirekten Effekten 
für den Handel mit der EU und den restlichen Drittstaaten (ROW) unterschieden. Neben den 
durchschnittlichen (geschätzten) Handelseffekten werden in Übersicht 7.1. auch die geringsten 
und höchsten Schätzungen eines 95%-Konfidenzintervalls angegeben (siehe Oberhofer − Pfaf-
fermayr, 2021). 

Die ersten sechs Zeilen stellen die Folgen des Brexit für den bilateralen Agrarhandel zwischen 
dem Vereinigten Königreich und Österreich sowie die Effekte für den Handel mit anderen 
EU-Mitgliedsländern und Drittstaaten dar. Die Ergebnisse zeigen, dass der Handel von Agrar-
produkten stark vom Brexit betroffen sein wird, und dass das Handelsabkommen im Vergleich 
zum "No-Deal"-Brexit die negativen Folgen mildern kann. Im Falle des ungeregelten Austritts 
wären die österreichischen Agrarexporte in das Vereinigten Königreich um 23% bis 30,7% zu-
rückgegangen. Die beste Schätzung geht von einem "No-Deal"-Brexit-Exporteffekt von −26,9% 
aus. Für das Vereinigten Königreich sind die Exporteffekte des Brexit noch stärker ausgeprägt. 
Ein ungeregelter Austritt hätte eine Reduktion der Exporte landwirtschaftlicher Güter nach Ös-
terreich um rund 52% (mit einem Konfidenzintervall zwischen −46,5% und −57,8%) bedeutet.  

Das abgeschlossene Handelsabkommen ist in der Lage, für beide Volkswirtschaften den nega-
tiven Exporteffekt zu reduzieren. Für Österreich rechnen wir auf Basis des abgeschlossenen Han-
delsvertrags mit einem negativen Agrarexporteffekt in das Vereinigten Königreich von rund 
23,2%. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegt der tatsächliche Effekt zwischen −19,7% 
und −26,6%. Die österreichischen Agrarimporte aus dem Vereinigten Königreich dürften durch 
den Nachfolgevertrag um rund 45,9% im Vergleich zur Binnenmarktmitgliedschaft des Verei-
nigten Königreichs sinken. Das Konfidenzintervall für diesen Effekt liegt zwischen −40,1% 
und −51,8%. Durch den Handelsvertrag werden darüber hinaus die österreichischen Agrarex-
porte in die restliche EU um 0,58% sinken und die Importe aus der EU um 0,44% steigen. Durch 
den Austritt des Vereinigten Königreichs verliert die EU einen Netto-Importeur von landwirt-
schaftlichen Produkten. Für alle anderen EU-Länder führt das Nachfolgeabkommen zu ver-
gleichbaren negativen Exporteffekten für diese Güter. Somit sind im Binnenmarkt mehr Nah-
rungsmittel verfügbar und der Wettbewerb zwischen den EU-Ländern steigt. Dies erklärt den 
negativen Export- und positiven Importeffekt des Nachfolgeabkommens für Agrarprodukte in 
Österreich. Diese negativen bilateralen Handelseffekte für den österreichischen Agrarsektor 
können teilweise durch gesteigerte Exporte in andere Drittstaaten (+0,47%) bei reduzierten Im-
porten aus dieser Ländergruppe (−0,56%) kompensiert werden. 

Betrachtet man die Berechnungsergebnisse für die Handelseffekte in der Sachgüterzeugung 
so können folgende generelle Konsequenzen des Brexit abgelesen werden: Sowohl für Öster-
reich als auch für das Vereinigte Königreich führt der Brexit zu einem reduzierten bilateralen 
Handel von Sachgütern. Das Nachfolgeabkommen ist in der Lage die negativen Folgen des 
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Austritts des Vereinigten Königreichs aus dem Binnenmarkt abzumildern und kann teilweise die 
negativen Handelseffekte (fast) halbieren. Die negativen Effekte sind in allen Branchen für die 
Exporte des Vereinigten Königreichs stärker ausgeprägt als für Österreichs Sachgüterproduzen-
ten. Die einzige Ausnahme hierzu bildet der "Sonstige Fahrzeugbau", in dem mit einem negati-
ven Exporteffekt von 10,5% (Konfidenzintervall von −6,1% bis −14,9%) für Österreich und von 
10,6% (Konfidenzintervall von −6,2% bis −15,1%) für das Vereinigte Königreich ähnlich hohe Han-
delseffekte berechnet werden.  

Im Gegensatz hierzu führt das Handelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Kö-
nigreich zu relativ unterschiedlichen Effekten für die in den Handelsbeziehungen wichtige Bran-
che "Kraftwagen und Kraftwagenteile". Für die österreichischen Kraftwagenexporte geht das 
Modell von einem Rückgang von rund 5,7% der Exporte in das Vereinigte Königreich aus. Um-
gekehrt dürften sich die britischen Exporte von Kraftwagen und Teilen davon nach Österreich 
um rund 13% reduzieren. Die stärkere Betroffenheit der britischen Kraftwagenproduzenten im 
bilateralen Handel mit Österreich wird zu einer Ausdehnung des bilateralen Handelsbilanzdefi-
zits beitragen. In dieser Branche kann Österreich darüber hinaus die Rückgänge im Handel mit 
dem Vereinigten Königreich durch mehr Exporte in die EU-26-Mitgliedsländer (+0,61%) sowie in 
andere Drittstaaten (+0,36%) etwas kompensieren.  

Innerhalb der Sachgütererzeugung dürften laut Modellberechnung die Brexit-Effekte für die bri-
tischen Exporte in einer relativen Betrachtung am stärksten in der "Holz, Holz- und Korkwaren"-
Branche ausgeprägt sein. Das neu verhandelte Handelsabkommen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich reduziert demnach die britischen Exporte dieser Sparte um rund 16% mit 
einer Bandbreite zwischen −9,5% und −22,4%. Die österreichischen Exporte in das Vereinigte 
Königreich sind in dieser Branche mit rund −5,7% wiederum deutlich schwächer betroffen. Die 
größten (relativen) negativen Handelseffekte für die österreichischen Sachgüterexporte müs-
sen auf Basis der Modellberechnungen für den bereits erwähnten "Sonstigen Fahrzeugbau" 
(−10,5%) sowie für die "Metallerzeugung und Metallbearbeitung" mit rund 10% und die "Textilien, 
Bekleidung, Lederwaren"-Branche mit 9,8% erwartet werden.  

Der letzte Abschnitt von Übersicht 7.1 bildet die Ergebnisse für die sechs verfügbaren Dienst-
leistungsbranchen ab. Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das 
"No-Deal"-Brexit-Szenario, da, wie bereits erwähnt, regionale Freihandelsabkommen keinen 
messbar positiven Effekt auf den bilateralen Dienstleistungshandel (so wie in den Daten er-
fasst) ausüben. Zusätzlich sind die Handelseffekte der EU-Mitgliedschaft jedoch für den Dienst-
leistungshandel schwächer ausprägt. Dies führt insgesamt zu Handelseffekten des Brexit im 
Dienstleistungsbereich, die mit den Effekten für die Sachgütererzeugung relativ gut vergleich-
bar sind. Im Gegensatz zur Sachgüterproduktion beobachten wir in zwei Dienstleistungsbran-
chen eine stärkere negative Betroffenheit der österreichischen Exporte im Vergleich zu den 
britischen durch den Brexit. Bei den beiden Branchen handelt es sich um "Finanzdienstleistun-
gen" und "Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen". So führt der Brexit zu einem 
Rückgang der österreichischen Finanzdienstleistungsexporte in das Vereinigte Königreich in 
Höhe von rund 13,9% (Konfidenzintervall −9,5% bis −18,3%) wohingegen die britischen Finanz-
dienstleistungsexporte nach Österreich um etwa 8,9% (Konfidenzintervall −6,0% bis −11,8%) zu-
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rückgehen dürften. Bei den sonstigen Unternehmensdienstleistungen ergibt die Durchschnitts-
schätzung einen Rückgang von 13,3% für die österreichischen Exporte in das Vereinigte Kö-
nigreich und ein österreichischer Importeffekt aus dem Vereinigten Königreich von −9,6%.  

Bei den restlichen vier Dienstleistungsbranchen ist der negative Handelseffekt stärker für die 
britischen Dienstleistungsexporte nach Österreich ausgeprägt, wobei die Differenz der Effekte 
deutlich geringer ausfällt als dies für die Sachgüterzeugung oder den Agrarsektor der Fall ist. 
Die geringsten Exporteinbußen verzeichnet Österreich mit einem Wert von −9,5% (Konfidenzin-
tervall von −6,4% bis −12,6%) in der Branche "Grundstücks- und Wohnungswesen". Das vereinigte 
Königreich muss in der Dienstleistungsbranche "Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung; sons-
tige, soziale und persönliche DL" die größten negativen Handelseffekte für den Export nach 
Österreich mit einem Wert von 13% (Konfidenzintervall von −8,9% bis −17,1%) hinnehmen. Relativ 
symmetrische Brexit-Handelseffekte für Österreich und das Vereinigte Königreich lassen sich im 
"Groß- und Einzelhandel" sowie im "Transport, Post, Telekommunikation, IT, andere Informations-
dienste"- Bereich feststellen. In diesen beiden Branchengruppen belaufen sich die österreichi-
schen Exporteffekte auf rund −10,7 % bis −10,3%, wohingegen die Importe aus dem Vereinigten 
Königreich um rund 11,7% bis 12% rückläufig sein dürften.  

Im Vergleich zur bisherigen Literatur sind die Handelseffekte des Brexit relativ gering. Dies liegt 
an mehreren Faktoren. Erstens sind die geschätzten Handelseffekte der EU-Mitgliedschaft für 
die drei Sektoren vergleichsweise niedriger. Dies ergibt sich aus der längeren Datenreihe und 
der größeren Ländergruppe ohne EU-Mitgliedschaft, die zur Verfügung steht. Andere Arbeiten 
berücksichtigen für die Berechnung des Handelseffekts der EU-Mitgliedschaft in einem Gravi-
tationsmodell ausschließlich den Effekt der sogenannten EU-Osterweiterung, da die Daten 
nicht weiter als an den Beginn der 2000er-Jahre reichen. In der vorliegenden Arbeit beginnt 
der Datensatz im Jahr 1995 und berücksichtigt somit noch teilweise die Beitrittseffekte für Öster-
reich, Finnland und Schweden. Im Vergleich zur Gruppe der neuen Mitgliedsländer ab 2004 
waren diese drei Länder bereits vor ihrem Beitritt sehr stark mit den EU-Ländern vernetzt, sodass 
der zusätzliche Handelseffekt durch den Beitritt geringer ausgefallen ist. Dies spiegelt sich teil-
weise in den geschätzten Koeffizienten für den EU-Effekt in dieser Studie wider. Zweitens herrscht 
durch das Nachfolgehandelsabkommen nun deutlich größere Sicherheit über das zukünftige 
Szenario. Im Vergleich zu allen anderen in der Literatur herangezogenen Vergleichsmaßstäben 
(mit der Ausnahme eines Norwegen-Modells) handelt es sich beim erzielten Abkommen um 
eine stärkere Integration, als dies bisher in anderen Freihandelsabkommen üblich und möglich 
war. Somit wird der Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich stärker durch das 
Handelsabkommen profitieren, und somit ist ein weniger starker Handelsrückgang zu erwarten. 
Auch die Tatsache, dass das Vereinigte Königreich alle maßgeblichen bestehenden Handels-
abkommen der EU erfolgreich übernehmen konnte, dämpft den negativen Handelseffekt des 
Austritts aus dem Binnenmarkt, da die britischen Einkommen hierdurch etwas stabilisiert werden 
können.  
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Übersicht 7.1: Handelseffekte aus den Szenarioanalysen 
   

"No-Deal"-Brexit Handelsabkommen 
TIVA agg. Bezeichnung Länderkom- 

bination 
Durchschnitts- 

schätzung 
Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

Durchschnitts- 
schätzung 

Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

A 
Landwirtschaft, Jagd, 
Forstwirtschaft und Fi-
scherei 

AUT-GBR -26,90 -30,70 -23,09 -23,19 -26,64 -19,74 
AUT-EU26 -0,71 -0,81 -0,61 -0,58 -0,70 -0,47 
AUT-ROW 0,59 0,47 0,72 0,47 0,36 0,59 
GBR-AUT -52,15 -57,79 -46,51 -45,93 -51,79 -40,08 
EU26-AUT 0,51 0,44 0,58 0,44 0,38 0,50 
ROW-AUT -0,71 -0,87 -0,56 -0,56 -0,71 -0,41 

C10-C12 Nahrungsmittel, Ge-
tränke, Tabak 

AUT-GBR -11,85 -15,12 -8,59 -6,96 -9,89 -4,03 
AUT-EU26 0,33 0,24 0,42 0,20 0,12 0,28 
AUT-ROW 0,77 0,54 1,01 0,43 0,24 0,63 
GBR-AUT -24,26 -30,51 -18,00 -14,58 -20,54 -8,61 
EU26-AUT -0,20 -0,25 -0,14 -0,12 -0,17 -0,07 
ROW-AUT -0,82 -1,07 -0,57 -0,46 -0,67 -0,25 

C13-C15 Textilien, Bekleidung, 
Lederwaren 

AUT-GBR -16,68 -21,18 -12,18 -9,82 -13,95 -5,69 
AUT-EU26 0,63 0,44 0,82 0,37 0,22 0,53 
AUT-ROW 0,78 0,54 1,02 0,46 0,26 0,65 
GBR-AUT -18,91 -23,94 -13,88 -11,22 -15,89 -6,54 
EU26-AUT 0,79 0,56 1,02 0,46 0,27 0,66 
ROW-AUT -0,42 -0,56 -0,29 -0,25 -0,35 -0,14 

C16 Holz, Holz- und Kork- 
waren 

AUT-GBR -9,75 -12,44 -7,06 -5,65 -8,07 -3,23 
AUT-EU26 -0,21 -0,27 -0,15 -0,11 -0,17 -0,05 
AUT-ROW 0,50 0,35 0,66 0,28 0,15 0,41 
GBR-AUT -26,32 -33,03 -19,61 -15,96 -22,40 -9,52 
EU26-AUT 0,19 0,14 0,25 0,11 0,06 0,16 
ROW-AUT -0,64 -0,83 -0,44 -0,36 -0,52 -0,20 

C17-18 Papier- und Druck- 
erzeugnisse 

AUT-GBR -12,29 -15,66 -8,92 -7,21 -10,24 -4,18 
AUT-EU26 0,52 0,37 0,66 0,31 0,19 0,44 
AUT-ROW 0,71 0,49 0,92 0,40 0,22 0,58 
GBR-AUT -24,18 -30,42 -17,93 -14,55 -20,49 -8,60 
EU26-AUT -0,09 -0,11 -0,06 -0,05 -0,08 -0,02 
ROW-AUT -0,80 -1,04 -0,56 -0,45 -0,65 -0,25 

C20-21 
Chemische und 
pharmazeutische 
Erzeugnisse 

AUT-GBR -14,48 -18,42 -10,54 -8,46 -12,06 -4,86 
AUT-EU26 0,49 0,35 0,63 0,29 0,17 0,42 
AUT-ROW 0,10 0,06 0,13 0,05 0,02 0,08 
GBR-AUT -18,60 -23,57 -13,62 -10,98 -15,59 -6,37 
EU26-AUT 0,41 0,28 0,53 0,24 0,14 0,34 
ROW-AUT 0,12 0,09 0,15 0,08 0,05 0,11 

C22 Gummi- und Kunststoff- 
erzeugnisse 

AUT-GBR -15,52 -19,73 -11,31 -9,13 -12,97 -5,29 
AUT-EU26 0,64 0,45 0,82 0,38 0,22 0,53 
AUT-ROW 0,54 0,38 0,70 0,31 0,17 0,45 
GBR-AUT -20,16 -25,49 -14,83 -11,99 -16,97 -7,01 
EU26-AUT 0,20 0,14 0,26 0,12 0,07 0,17 
ROW-AUT -0,46 -0,60 -0,32 -0,26 -0,38 -0,14 

C23 Glas, Glaswaren, Kera-
mik, Steine, Erden 

AUT-GBR -14,71 -18,69 -10,72 -8,65 -12,28 -5,01 
AUT-EU26 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,03 
AUT-ROW 0,44 0,30 0,57 0,25 0,14 0,36 
GBR-AUT -22,41 -28,26 -16,56 -13,44 -18,96 -7,93 
EU26-AUT 0,07 0,05 0,09 0,04 0,02 0,06 
ROW-AUT -0,47 -0,62 -0,32 -0,27 -0,39 -0,15 

C24 Metallerzeugung und 
-bearbeitung 

AUT-GBR -16,90 -21,43 -12,36 -9,95 -14,14 -5,75 
AUT-EU26 0,39 0,28 0,51 0,23 0,13 0,33 
AUT-ROW 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 
GBR-AUT -17,74 -22,51 -12,97 -10,47 -14,86 -6,09 
EU26-AUT 0,31 0,22 0,40 0,18 0,11 0,26 
ROW-AUT 0,08 0,06 0,10 0,05 0,03 0,07 

C25 Metallerzeugnisse 

AUT-GBR -15,07 -19,15 -10,99 -8,86 -12,58 -5,13 
AUT-EU26 0,32 0,23 0,41 0,19 0,12 0,27 
AUT-ROW 0,58 0,40 0,75 0,33 0,19 0,48 
GBR-AUT -22,07 -27,84 -16,30 -13,23 -18,66 -7,80 
EU26-AUT 0,02 0,01 0,04 0,01 0,00 0,02 
ROW-AUT -0,58 -0,76 -0,40 -0,33 -0,48 -0,19 

C26-C27 
Computer, elektronische, 
optische Erzeugnisse, 
elektrische Geräte 

AUT-GBR -15,26 -19,41 -11,11 -8,94 -12,73 -5,15 
AUT-EU26 0,32 0,22 0,41 0,19 0,11 0,27 
AUT-ROW 0,49 0,34 0,64 0,28 0,16 0,41 
GBR-AUT -18,61 -23,58 -13,64 -11,01 -15,62 -6,39 
EU26-AUT 0,55 0,38 0,71 0,32 0,18 0,45 
ROW-AUT -0,35 -0,46 -0,23 -0,20 -0,29 -0,11 
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Übersicht 7.1/Fortsetzung 
   

"No-Deal"-Brexit Handelsabkommen 
TIVA agg. Bezeichnung Länderkom- 

bination 
Durchschnitts- 

schätzung 
Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

Durchschnitts- 
schätzung 

Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

C28 Maschinenbau 

AUT-GBR -14,68 -18,65 -10,70 -8,57 -12,23 -4,92 
AUT-EU26 0,55 0,39 0,71 0,33 0,19 0,46 
AUT-ROW 0,23 0,16 0,30 0,13 0,07 0,18 
GBR-AUT -19,22 -24,35 -14,09 -11,39 -16,14 -6,64 
EU26-AUT 0,22 0,15 0,29 0,13 0,07 0,18 
ROW-AUT -0,14 -0,19 -0,09 -0,08 -0,11 -0,04 

C29 Kraftwagen und 
Kraftwagenteile 

AUT-GBR -9,79 -12,52 -7,06 -5,67 -8,11 -3,24 
AUT-EU26 1,03 0,73 1,32 0,61 0,35 0,86 
AUT-ROW 0,65 0,46 0,85 0,36 0,20 0,53 
GBR-AUT -21,81 -27,54 -16,08 -12,95 -18,35 -7,55 
EU26-AUT 0,03 -0,01 0,06 0,02 0,00 0,04 
ROW-AUT -0,39 -0,51 -0,27 -0,20 -0,30 -0,10 

C30 Sonstiger Fahrzeugbau 

AUT-GBR -17,77 -22,51 -13,02 -10,50 -14,90 -6,10 
AUT-EU26 0,66 0,47 0,86 0,39 0,23 0,55 
AUT-ROW 0,17 0,11 0,22 0,10 0,06 0,14 
GBR-AUT -17,97 -22,79 -13,15 -10,63 -15,07 -6,19 
EU26-AUT 0,10 0,07 0,14 0,06 0,03 0,09 
ROW-AUT -0,06 -0,08 -0,03 -0,03 -0,05 -0,02 

C31-32 Herstellung sonstiger 
Waren 

AUT-GBR -16,55 -21,00 -12,10 -9,76 -13,85 -5,66 
AUT-EU26 0,26 0,18 0,34 0,16 0,09 0,22 
AUT-ROW 0,57 0,40 0,75 0,33 0,19 0,48 
GBR-AUT -20,13 -25,46 -14,81 -12,00 -16,96 -7,03 
EU26-AUT 0,29 0,20 0,37 0,17 0,10 0,24 
ROW-AUT -0,45 -0,58 -0,31 -0,26 -0,37 -0,14 

G45-G47 Groß- und Einzelhandel 

AUT-GBR -10,70 -14,12 -7,27 . . . 
AUT-EU26 0,17 0,11 0,22 . . . 
AUT-ROW 0,11 0,07 0,15 . . . 
GBR-AUT -11,67 -15,39 -7,95 . . . 
EU26-AUT 0,03 0,02 0,04 . . . 
ROW-AUT -0,06 -0,08 -0,04 . . . 

H49-53; 
J58-63 

Transport, Post, Tele- 
kommunikation, IT, 
andere Informations-
dienste 

AUT-GBR -10,34 -13,66 -7,02 . . . 
AUT-EU26 0,03 0,02 0,04 . . . 
AUT-ROW 0,13 0,08 0,17 . . . 
GBR-AUT -11,96 -15,77 -8,16 . . . 
EU26-AUT 0,13 0,08 0,17 . . . 
ROW-AUT -0,09 -0,12 -0,06 . . . 

K64-K66 Finanzdienstleistungen 

AUT-GBR -13,93 -18,32 -9,54 . . . 
AUT-EU26 1,14 0,75 1,53 . . . 
AUT-ROW -0,64 -0,86 -0,42 . . . 
GBR-AUT -8,88 -11,75 -6,01 . . . 
EU26-AUT 0,79 0,52 1,06 . . . 
ROW-AUT 1,54 1,01 2,08 . . . 

L68 Grundstücks- und 
Wohnungswesen 

AUT-GBR -9,50 -12,57 -6,44 . . . 
AUT-EU26 -0,06 -0,08 -0,03 . . . 
AUT-ROW 0,03 0,02 0,05 . . . 
GBR-AUT -12,24 -16,13 -8,35 . . . 
EU26-AUT -0,12 -0,17 -0,08 . . . 
ROW-AUT -0,15 -0,20 -0,09 . . . 

M-N 
Sonstige unternehmens-
bezogene Dienst- 
leistungen 

AUT-GBR -13,34 -17,55 -9,12 . . . 
AUT-EU26 0,43 0,28 0,57 . . . 
AUT-ROW -0,25 -0,34 -0,16 . . . 
GBR-AUT -9,57 -12,65 -6,49 . . . 
EU26-AUT 0,12 0,08 0,16 . . . 
ROW-AUT 0,42 0,27 0,57 . . . 

R-S 

Elektrizitäts-, Gas- und 
Wasserversorgung; 
sonstige, soziale und 
persönliche DL 

AUT-GBR -9,67 -12,78 -6,55 . . . 
AUT-EU26 -0,06 -0,08 -0,03 . . . 
AUT-ROW 0,30 0,20 0,41 . . . 
GBR-AUT -12,99 -17,10 -8,88 . . . 
EU26-AUT -0,11 -0,14 -0,08 . . . 
ROW-AUT -0,40 -0,54 -0,27 . . . 

Q: WIFO-Berechnungen, TiVA-Datenbank. 
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7.2 Inländische Handels- und Wohlfahrtseffekte 
Übersicht 7.2 und Übersicht 7.3 stellen die Effekte des Brexit für den Inlandshandel und die rea-
len Einkommen dar und vergleichen wiederum zwischen einem ungeregelten Austritt und dem 
vereinbarten Freihandelsabkommen. Die realen Einkommenseffekte sind ein Maß für die Wohl-
fahrtsveränderung, die durch den Brexit und das Nachfolgeabkommen verursacht werden 
und sind proportional zur Veränderung des Inlandshandels und werden von der angenomme-
nen Substitutionselastizität mitbestimmt. Die Veränderung des Inlandshandels ergibt sich durch 
die vom Brexit verursachte relative Preiserhöhung für Exportgüter. Die Exporte der EU in das 
Vereinigte Königreich und umgekehrt werden durch den Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus dem Binnenmarkt relativ teurer. Als Konsequenz wird es für die Unternehmen profitabler 
auch relativ inneffiziente Produktionen für den Inlandshandel aufzubauen. Es kommt zu einer 
Substitution der Importe durch Inlandsproduktion, und somit ist bei negativen bilateralen Han-
delseffekten mit positiven Effekten für die Inlandsproduktion zu rechnen. Wenn diese jedoch 
die Importe nicht vollständig und auch preislich nicht gleichwertig substituieren kann, werden 
die Güter im Inland teurer, was wiederum mit einem negativen realen Einkommenseffekt ver-
bunden ist. Bei höheren Produktpreisen können die KonsumentInnen für ein gegebenes Ein-
kommen relativ weniger Güter nachfragen. 

Betrachtet man Übersicht 7.2, so zeigen sich die größten Effekte für den Inlandshandel erwar-
tungsgemäß für das Vereinigte Königreich. Durch dessen Austritt verringern sich, wie in Über-
sicht 7.1 ersichtlich, sowohl die Importe aus der EU als auch die Exporte in die EU in einem relativ 
hohen Ausmaß. Entscheidend hierbei ist, dass für alle anderen EU-26-Mitgliedsländer ähnlich 
große Effekte im bilateralen Handel mit dem Vereinigten Königreich wie für Österreich ge-
schätzt werden können, wohingegen sich der Handel innerhalb der EU-Mitgliedsländer nur re-
lativ wenig anpasst. Dies bedeutet, dass die verbleibenden EU-Mitgliedsländer insgesamt rela-
tiv wenig grenzüberschreitenden Handel einbüßen, das Vereinigten Königreich jedoch deut-
lich weniger mit allen EU-Mitgliedsländern handeln wird. Dies führt dazu, dass das Vereinigte 
Königreich einen deutlich größeren Anteil der Produkte für den heimischen Markt produzieren 
wird müssen.  

Im Agrarsektor erhöht sich der Inlandshandel beispielsweise in der Durchschnittsschätzung für 
das Handelsabkommen um etwa 8,9%. Das entsprechende 95%-Konfidenzintervall liegt zwi-
schen 7,3% und 10,4%. Im Falle eines ungeregelten Austritts wäre der Inlandshandel laut der 
Szenarioanalyse sogar um bis zu 12,4% angestiegen. Die österreichische Produktion von Agrar-
gütern für den heimischen Markt dürfte in Folge des Brexit mit rund 0,11% leicht zurückgehen. 
Dieser Effekt ergibt sich neben dem direkten Handelseffekt mit dem Vereinigten Königreich 
durch die Zunahme von Agrarimporten aus den anderen EU-Ländern, die die heimische Pro-
duktion substituieren. Die Gesamtproduktion für heimische Märkte geht auch in den 
EU-26-Mitgliedsländern mit 0,08% leicht zurück. Die verbleibenden Drittstaaten verändern die 
Produktion von Agrarprodukten für den jeweiligen Heimatmarkt durch das Brexit-Nachfolge-
abkommen kaum.  

In der Sachgüterzeugung sind für das Vereinigten Königreich mit einem Wert von rund +5,2% 
(Konfidenzintervall von rund 3% bis 7,4%) die größten Effekte für den Inlandshandel in der Pro-
duktion von "Kraftwagen und Kraftwagenteilen" zu erwarten. Der starke Rückgang der Exporte 
und Importe in dieser Branche geht mit einer relativ großen Ausdehnung der Produktion für den 
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Inlandshandel einher. Das Handelsabkommen führt in dieser Branche zu einem um rund 3,7 Pro-
zentpunkten schwächeren Anstieg der Produktion für den Inlandsmarkt im Vergleich zu einem 
ungeregelten Austritt des Vereinigten Königreichs. Dieser Effekt zeigt wiederum, dass das Han-
delsabkommen die negativen Folgen für den bilateralen Handel zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich abschwächen kann und somit zu weniger Substitution von Importen 
durch inländische Produktion führen wird. Die Preissteigerungseffekte des Austritts aus dem Bin-
nenmarkt können somit durch das Handelsabkommen effektiv reduziert, jedoch nicht zur 
Gänze kompensiert werden. Der geringste Anstieg der Produktion für den britischen Inlands-
markt dürfte in den Branchen "Glas, Glaswaren, Keramik, Steine, Erden" und "Metallerzeugnisse" 
zu erwarten sein. Laut der Szenarioabschätzung steigt die Inlandsproduktion in Folge des Nach-
folgeabkommens im Vergleich zur Binnenmarktmitgliedschaft jeweils um rund 1,5%. Für die ös-
terreichische Sachgütererzeugung führt der Brexit in Kombination mit dem neuen Handelsab-
kommen zu nur geringen Veränderungen der Produktion für den Inlandsmarkt. Die größte Pro-
duktionsausweitung lässt sich für "Textilien, Bekleidung und Lederwaren" mit einem Wert von 
rund 0,23% (Konfidenzintervall zwischen+ 0,13% und+ 0,32%) in der Szenarioanalyse feststellen. 
Dies wird gefolgt von einer Erhöhung um 0,2% in der Produktion von "Kraftwagen und Kraftwa-
genteilen".  

Als Folge des Brexit und des in Kraft getretenen Nachfolgeabkommens wird auch der Dienst-
leistungshandel innerhalb des Vereinigten Königreichs zunehmen. Das quantitative Ausmaß 
dieser Zunahme liegt über alle Branchen betrachtet unterhalb dessen, was für die Sachgüter-
erzeugung zu erwarten ist. Der höchste Anstieg ist mit einem Wert von rund 1,8% bei einem 
Konfidenzintervall zwischen 1,2% und 2,4% für den Immobilienmarkt zu erwarten. Innerhalb der 
verbleibenden EU-26-Mitgliedsländer ist mit einer Zunahme des Inlandshandels von Finanz-
dienstleistungen mit einem geschätzten Wert von rund 1,1% zu rechnen. Gleichzeitig ist davon 
auszugehen, dass in dieser Branche der Inlandshandel im Vereinigten Königreich um rund 0,5% 
zurückgehen dürfte. Dies lässt sich mit einem erhöhten bilateralen Export von Finanzdienstleis-
tungsprodukten des Vereinigten Königreichs in Drittstaaten (außerhalb der EU) erklären. Mit 
Ausnahme dieser Branche, in der der österreichische Inlandshandel um rund 0,85% steigen 
dürfte, kann man laut Modellergebnissen für den österreichischen Dienstleistungssektor von re-
lativ geringen Inlandshandelseffekten durch den Brexit ausgehen.  

Die Realeinkommenseffekte sind durch die verwendete Berechnungsmethode proportional 
zum Effekt des Brexit auf die Inlandsproduktion und hängen zusätzlich von der angenommenen 
Substitutionselastizität ab. Die in der vorliegenden Studie verwendeten Substitutionselastizitäten 
beruhen auf empirischen Schätzungen und sind für die Sachgütererzeugung größer und für die 
Dienstleistungen zumeist geringer als in den in Kapitel 2 dargestellten Vergleichsstudien. Dies 
führt zusammen mit den geringeren Handelseffekten der EU-Integration aus dem verwendeten 
Gravitationsmodell und dem sehr tiefen Nachfolgeabkommen vor allem in der Sachgüterbran-
che zu geringeren realen Einkommenseffekten des Brexit. Trotzdem lassen sich quantitativ be-
deutsame Realeinkommenseffekte in stärker vom Brexit betroffenen Branchen beobachten 
(siehe Übersicht 7.3). Mit dem Nachfolgeabkommen dürften die Realeinkommen der britischen 
KonsumentInnen im Agrarsektor um etwa 3,4% sinken. Das 95%-Konfidenzintervall reicht in die-
ser Branche von einem Wert von −2,8% bis −3,9%. Für die österreichischen KonsumentInnen füh-
ren das Nachfolgeabkommen und der damit verbundene stärkere Wettbewerb zwischen den 
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verbleibenden Mitgliedsländern des Binnenmarkts zu einer leichten Steigerung der Realeinkom-
men um rund 0,05%, die auf Basis des berechneten Konfidenzintervalls auch statistisch von null 
verschieden ist.  

In der Sachgütererzeugung zeigen sich die höchsten negativen Wohlfahrtseffekte für die briti-
sche Wirtschaft mit einem Wert von 0,87% und einem Konfidenzintervall zwischen −0,5% 
und −1,2% in der Produktion von "Chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen". Ohne das 
Handelsabkommen wäre der negative Realeinkommenseffekt für das Vereinigte Königreich in 
dieser Branche deutlich stärker ausgeprägt und hätte laut Durchschnittsschätzung einen Wert 
von rund −1,5% angenommen. Gefolgt werden die chemischen und pharmazeutischen Er-
zeugnisse in den negativen Wohlfahrtseffekten von der "Metallerzeugung und Metallbearbei-
tung" und der Produktion von "Kraftwagen und Kraftwagenteilen" mit Realeinkommenseffekten 
von rund −0,6% und −0,5%. In beiden Fällen kann durch das Abkommen die negative Wirkung 
auf die Realeinkommen um rund 40% reduziert werden. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass 
das Nachfolgehandelsabkommen die ökonomischen Kosten des Brexit vor allem für das Verei-
nigte Königreich im Vergleich zum ungeregelten Austritt mildern wird können. Für die österrei-
chischen und die europäischen Sachgüterbranchen ergeben sich im Einklang mit den vorhan-
denen Studien kaum nennenswerte negative Realeinkommenseffekte durch den Brexit. Die 
österreichischen Industriebetriebe der Sachgütererzeugung können den negativen Handelsef-
fekt im bilateralen Handel mit dem Vereinigten Königreich fast vollständig durch zusätzlichen 
Handel mit den anderen EU-Mitgliedsländern kompensieren, sodass sich für die Endverbrau-
cher dieser Güter kaum spürbare negativen Folgen des Brexit ergeben sollten.  

Die Realeinkommenseffekte in den Dienstleistungsbranchen sind relativ heterogen, wobei zwei 
Branchen für das Vereinigte Königreich herausragen. In der Immobilienbranche ist mit einem 
relativ großen Realeinkommensverlust für das Vereinigte Königreich zu rechnen. Auf Basis der 
Szenarioanalyse ist mit einem Rückgang der Realeinkommen in dieser Branche um 5,2% zu 
rechnen. Dies ergibt sich aus dem positiven Inlandshandelseffekt kombiniert mit dem negativen 
Importeffekt durch den Brexit. Die Substitutionselastizität ist in dieser Branche mit −1,33 auch 
sehr gering. Der britische Immobilienmarkt ist relativ stark konzentriert und führt im Ergebnis be-
reits vor dem Brexit zu hohen Miet- und Immobilienpreisen. Viele britische Staatsbürger sind aus 
diesem Grund während der EU-Mitgliedschaft auf den Binnenmarkt ausgewichen und haben 
Immobilien in EU-Ländern erworben oder gemietet. Durch den Brexit wird dies nun deutlich 
erschwert. Die britische Bevölkerung wird als Folge davon vermehrt auf relativ teure britische 
Immobilien angewiesen sein und somit einen zusätzlichen Preiseffekt induzieren, der wiederum 
die realen Einkommen relativ stark negativ betreffen wird. 

Im Gegensatz hierzu ist in der Finanzbranche ein positiver realer Einkommenseffekt in Höhe von 
rund 0,4% mit einem Konfidenzintervall von rund 0,3% bis 0,6% zu rechnen. Das Vereinigte Kö-
nigreich ist global betrachtet mit der City of London ein wichtiger Finanzmarkt. Der Austritt aus 
der EU kann laut Modellergebnissen durch verstärkte Handelsbeziehungen mit Drittstaaten 
kompensiert werden und somit die Realeinkommen in dieser Branche möglicherweise weiter 
steigern. Auf Basis aller Berechnungen scheint diese Branche die einzige zu sein, die vom Brexit 
leicht profitieren wird können. Gesamtwirtschaftlich betrachtet wird dies jedoch nicht ausrei-
chen um die negativen Handelseffekte in den anderen Branchen kompensieren zu können. 
Österreich wird durch das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Wohlfahrtseinbußen im Fi-
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nanzdienstleistungssektor in Höhe von rund 0,8% (Konfidenzintervall von −0,5% bis −1,0%) hin-
nehmen müssen. Durch das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus dem Binnenmarkt 
wird der europäische Wettbewerb in dieser Branche geringer, was wiederum zu Preissteigerun-
gen führen wird. Diese Preissteigerungen schmälern die Realeinkommen der KonsumentInnen 
dieser Produkte.  
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Übersicht 7.2: Effekte für den Inlandshandel aus den Szenarioanalysen 
   

"No-Deal"-Brexit Handelsabkommen 
TIVA agg. Bezeichnung Länder- 

gruppe 
Durchschnitts- 

schätzung 
Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

Durchschnitts- 
schätzung 

Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

A Landwirtschaft, Jagd, Forst-
wirtschaft und Fischerei 

AUT -0,15 -0,18 -0,11 -0,11 -0,15 -0,08 
GBR 10,57 8,76 12,39 8,86 7,30 10,42 
EU26 -0,12 -0,15 -0,09 -0,08 -0,12 -0,03 
ROW 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 

C10-C12 Nahrungsmittel, Getränke, 
Tabak 

AUT -0,06 -0,08 -0,04 -0,03 -0,05 -0,01 
GBR 3,46 2,41 4,51 2,01 1,15 2,86 
EU26 0,19 0,13 0,24 0,12 0,07 0,16 
ROW 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

C13-C15 Textilien, Bekleidung, 
Lederwaren 

AUT 0,39 0,27 0,50 0,23 0,13 0,32 
GBR 4,23 2,94 5,52 2,50 1,45 3,54 
EU26 1,04 0,72 1,35 0,61 0,35 0,86 
ROW -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 

C16 Holz, Holz- und Korkwaren 

AUT -0,10 -0,14 -0,07 -0,06 -0,08 -0,03 
GBR 3,09 2,15 4,03 1,80 1,03 2,56 
EU26 0,09 0,06 0,11 0,06 0,04 0,08 
ROW -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 

C17-18 Papier- und Druckerzeug-
nisse 

AUT -0,06 -0,08 -0,04 -0,03 -0,05 -0,01 
GBR 3,06 2,13 3,99 1,77 1,01 2,54 
EU26 0,49 0,34 0,65 0,30 0,17 0,42 
ROW -0,04 -0,05 -0,03 -0,02 -0,03 -0,01 

C20-21 Chemische und pharma-
zeutische Erzeugnisse 

AUT 0,26 0,19 0,33 0,15 0,09 0,22 
GBR 7,54 5,22 9,86 4,39 2,53 6,26 
EU26 0,64 0,45 0,83 0,38 0,22 0,54 
ROW -0,05 -0,06 -0,03 -0,03 -0,04 -0,02 

C22 Gummi- und Kunststoffer-
zeugnisse 

AUT 0,11 0,08 0,14 0,07 0,04 0,09 
GBR 4,34 3,03 5,66 2,55 1,48 3,62 
EU26 0,73 0,51 0,95 0,43 0,25 0,61 
ROW -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 

C23 Glas, Glaswaren, Keramik, 
Steine, Erden 

AUT -0,02 -0,04 -0,01 -0,01 -0,02 0,00 
GBR 2,52 1,76 3,28 1,47 0,85 2,09 
EU26 0,12 0,08 0,15 0,07 0,05 0,10 
ROW -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 

C24 Metallerzeugung und 
-bearbeitung 

AUT 0,13 0,09 0,16 0,08 0,04 0,11 
GBR 5,74 3,98 7,50 3,37 1,96 4,79 
EU26 0,57 0,40 0,74 0,34 0,19 0,48 
ROW -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 

C25 Metallerzeugnisse 

AUT 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 
GBR 2,51 1,75 3,27 1,47 0,85 2,09 
EU26 0,34 0,24 0,45 0,20 0,12 0,29 
ROW -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,00 

C26-C27 
Computer, elektronische, 
optische Erzeugnisse, 
elektrische Geräte 

AUT 0,20 0,14 0,26 0,12 0,07 0,17 
GBR 6,59 4,57 8,61 3,86 2,24 5,49 
EU26 0,66 0,47 0,86 0,39 0,23 0,55 
ROW -0,05 -0,07 -0,04 -0,03 -0,04 -0,02 

C28 Maschinenbau 

AUT 0,14 0,10 0,19 0,09 0,05 0,12 
GBR 6,60 4,57 8,63 3,86 2,23 5,49 
EU26 0,63 0,44 0,81 0,37 0,21 0,52 
ROW -0,06 -0,08 -0,04 -0,03 -0,05 -0,02 

C29 Kraftwagen und 
Kraftwagenteile 

AUT 0,33 0,24 0,43 0,20 0,12 0,28 
GBR 8,88 6,15 11,61 5,15 2,95 7,35 
EU26 0,71 0,50 0,93 0,42 0,24 0,60 
ROW -0,07 -0,09 -0,05 -0,04 -0,06 -0,02 

C30 Sonstiger Fahrzeugbau 

AUT 0,19 0,14 0,25 0,11 0,07 0,16 
GBR 4,27 2,97 5,57 2,52 1,47 3,57 
EU26 0,57 0,40 0,74 0,34 0,20 0,48 
ROW -0,08 -0,10 -0,05 -0,05 -0,06 -0,03 

C31-32 Herstellung sonstiger 
Waren 

AUT 0,14 0,10 0,18 0,08 0,05 0,12 
GBR 3,08 2,14 4,02 1,82 1,06 2,57 
EU26 0,41 0,28 0,53 0,24 0,14 0,34 
ROW -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 
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Übersicht 7.2/Fortsetzung 
   

"No-Deal"-Brexit Handelsabkommen 
TIVA agg. Bezeichnung Länder- 

gruppe 
Durchschnitts- 

schätzung 
Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

Durchschnitts- 
schätzung 

Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

G45-G47 Groß- und Einzelhandel 

AUT 0,04 0,03 0,06 . . . 
GBR 0,93 0,61 1,24 . . . 
EU26 0,15 0,10 0,20 . . . 
ROW 0,01 0,01 0,01 . . . 

H49-53; 
J58-63 

Transport, Post, Tele- 
kommunikation, IT, 
andere Informations- 
dienste 

AUT 0,04 0,03 0,05 . . . 
GBR 1,00 0,66 1,34 . . . 
EU26 0,11 0,07 0,15 . . . 
ROW 0,00 0,00 0,00 . . . 

K64-K66 Finanzdienstleistungen 

AUT 0,85 0,56 1,14 . . . 
GBR -0,45 -0,62 -0,29 . . . 
EU26 1,07 0,71 1,44 . . . 
ROW 0,04 0,03 0,05 . . . 

L68 Grundstücks- und  
Wohnungswesen 

AUT -0,11 -0,15 -0,07 . . . 
GBR 1,77 1,16 2,38 . . . 
EU26 -0,07 -0,10 -0,04 . . . 
ROW 0,00 0,00 0,00 . . . 

M-N Sonstige unternehmensbe-
zogene Dienstleistungen 

AUT 0,18 0,12 0,24 . . . 
GBR 0,14 0,08 0,19 . . . 
EU26 0,37 0,24 0,49 . . . 
ROW -0,01 -0,01 -0,01 . . . 

R-S 

Elektrizitäts-, Gas- und 
Wasserversorgung; 
sonstige, soziale und 
persönliche DL 

AUT -0,11 -0,14 -0,07 . . . 
GBR 0,72 0,47 0,96 . . . 
EU26 -0,07 -0,09 -0,04 . . . 
ROW 0,01 0,00 0,01 . . . 

Q: WIFO-Berechnungen, TiVA-Datenbank. 
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Übersicht 7.3: Realeinkommenseffekte aus den Szenarioanalysen 
   

"No-Deal"-Brexit Handelsabkommen 
TIVA agg. Bezeichnung Länder- 

gruppe 
Durchschnitts- 

schätzung 
Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

Durchschnitts- 
schätzung 

Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

A Landwirtschaft, Jagd, Forst-
wirtschaft und Fischerei 

AUT 0,06 0,05 0,07 0,05 0,03 0,06 
GBR -3,99 -4,62 -3,35 -3,38 -3,94 -2,82 
EU26 0,05 0,03 0,06 0,03 0,01 0,05 
ROW -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

C10-C12 Nahrungsmittel, Getränke, 
Tabak 

AUT 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 
GBR -0,73 -0,94 -0,51 -0,42 -0,60 -0,25 
EU26 -0,04 -0,05 -0,03 -0,02 -0,03 -0,02 
ROW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C13-C15 Textilien, Bekleidung, 
Lederwaren 

AUT -0,04 -0,05 -0,03 -0,02 -0,03 -0,01 
GBR -0,41 -0,54 -0,29 -0,25 -0,35 -0,14 
EU26 -0,10 -0,13 -0,07 -0,06 -0,08 -0,03 
ROW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C16 Holz, Holz- und Korkwaren 

AUT 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 
GBR -0,58 -0,76 -0,41 -0,34 -0,49 -0,20 
EU26 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 
ROW 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

C17-18 Papier- und Druck- 
erzeugnisse 

AUT 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 
GBR -0,69 -0,90 -0,49 -0,40 -0,57 -0,23 
EU26 -0,11 -0,14 -0,08 -0,07 -0,09 -0,04 
ROW 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

C20-21 Chemische und pharma-
zeutische Erzeugnisse 

AUT -0,05 -0,07 -0,04 -0,03 -0,04 -0,02 
GBR -1,46 -1,89 -1,03 -0,87 -1,22 -0,51 
EU26 -0,13 -0,17 -0,09 -0,08 -0,11 -0,04 
ROW 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

C22 Gummi- und Kunststoff- 
erzeugnisse 

AUT -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 
GBR -0,77 -1,00 -0,54 -0,46 -0,65 -0,27 
EU26 -0,13 -0,17 -0,09 -0,08 -0,11 -0,05 
ROW 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

C23 Glas, Glaswaren, Keramik, 
Steine, Erden 

AUT 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
GBR -0,59 -0,76 -0,41 -0,34 -0,49 -0,20 
EU26 -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 
ROW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C24 Metallerzeugung und 
-bearbeitung 

AUT -0,02 -0,03 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 
GBR -0,97 -1,26 -0,69 -0,58 -0,82 -0,34 
EU26 -0,10 -0,13 -0,07 -0,06 -0,08 -0,03 
ROW 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

C25 Metallerzeugnisse 

AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GBR -0,43 -0,56 -0,30 -0,26 -0,36 -0,15 
EU26 -0,06 -0,08 -0,04 -0,04 -0,05 -0,02 
ROW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C26-C27 
Computer, elektronische, 
optische Erzeugnisse, 
elektrische Geräte 

AUT -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 
GBR -0,67 -0,87 -0,47 -0,40 -0,56 -0,23 
EU26 -0,07 -0,09 -0,05 -0,04 -0,06 -0,02 
ROW 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

C28 Maschinenbau 

AUT -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 
GBR -0,80 -1,03 -0,56 -0,47 -0,67 -0,28 
EU26 -0,08 -0,10 -0,05 -0,05 -0,06 -0,03 
ROW 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 

C29 Kraftwagen und 
Kraftwagenteile 

AUT -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 
GBR -0,81 -1,05 -0,58 -0,48 -0,68 -0,28 
EU26 -0,07 -0,09 -0,05 -0,04 -0,06 -0,02 
ROW 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

C30 Sonstiger Fahrzeugbau 

AUT -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 
GBR -0,40 -0,52 -0,28 -0,24 -0,34 -0,14 
EU26 -0,05 -0,07 -0,04 -0,03 -0,05 -0,02 
ROW 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 

C31-32 Herstellung sonstiger 
Waren 

AUT -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 
GBR -0,43 -0,56 -0,30 -0,26 -0,36 -0,15 
EU26 -0,06 -0,08 -0,04 -0,03 -0,05 -0,02 
ROW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Übersicht 7.3/Fortsetzung 
   

"No-Deal"-Brexit Handelsabkommen 
TIVA agg. Bezeichnung Länder- 

gruppe 
Durchschnitts- 

schätzung 
Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

Durchschnitts- 
schätzung 

Geringste 
Schätzung 

Höchste 
Schätzung 

G45-G47 Groß- und Einzelhandel 

AUT -0,02 -0,03 -0,02 . . . 
GBR -0,47 -0,63 -0,31 . . . 
EU26 -0,08 -0,10 -0,05 . . . 
ROW -0,01 -0,01 0,00 . . . 

H49-53; 
J58-63 

Transport, Post, Tele- 
kommunikation, IT, 
andere Informations- 
dienste 

AUT -0,02 -0,02 -0,01 . . . 
GBR -0,38 -0,51 -0,25 . . . 
EU26 -0,04 -0,06 -0,03 . . . 
ROW 0,00 0,00 0,00 . . . 

K64-K66 Finanzdienstleistungen 

AUT -0,77 -1,03 -0,51 . . . 
GBR 0,42 0,26 0,57 . . . 
EU26 -0,97 -1,29 -0,64 . . . 
ROW -0,04 -0,05 -0,02 . . . 

L68 Grundstücks- und  
Wohnungswesen 

AUT 0,34 0,21 0,46 . . . 
GBR -5,18 -6,89 -3,47 . . . 
EU26 0,22 0,12 0,32 . . . 
ROW 0,01 0,00 0,02 . . . 

M-N Sonstige unternehmensbe-
zogene Dienstleistungen 

AUT -0,06 -0,08 -0,04 . . . 
GBR -0,05 -0,07 -0,03 . . . 
EU26 -0,13 -0,17 -0,08 . . . 
ROW 0,00 0,00 0,00 . . . 

R-S 

Elektrizitäts-, Gas- und 
Wasserversorgung; 
sonstige, soziale und 
persönliche DL 

AUT 0,05 0,03 0,06 . . . 
GBR -0,32 -0,43 -0,21 . . . 
EU26 0,03 0,02 0,04 . . . 
ROW 0,00 0,00 0,00 . . . 

Q: WIFO-Berechnungen, TiVA-Datenbank. 
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8. Schlussfolgerungen und Politikempfehlungen 
Das Vereinigte Königreich und die EU konnten sich am 24. Dezember 2020 auf ein Nachfolge-
handelsabkommen nach dem erfolgten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU eini-
gen. Mit Ende des Jahres 2020 ging die Übergangsfrist zu Ende und der neue Handelsvertrag 
wird bis zum 28. Februar 2021 vorläufig angewendet. Bis Ende Februar 2020 müssen noch das 
Europäische Parlament und in einigen Ländern auch die nationalen Parlamente dem Vertrags-
werk zustimmen. Durch die Vereinbarung in der sprichwörtlich letzten Minute konnte ein unge-
regelter Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem Binnenmarkt verhindert und somit die 
ökonomischen Kosten des Brexit reduziert werden. In dieser Studie werden die Handelseffekte 
des neuen Abkommens mit denen eines "No-Deal"-Brexit verglichen. Der Fokus der Studie liegt 
auf den Folgen für die österreichische und die britische Wirtschaft. Zu diesem Zweck wird in 
dieser Arbeit ein aus der Literatur bekanntes Gravitationsmodell verwendet, und in Kombina-
tion mit einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell werden die Handels- und Wohlfahrtseffekte 
des Brexit für das Vereinigte Königreich und Österreich auf einer detaillierten Branchenebene 
berechnet. 

Die Ergebnisse der Studie stehen im Einklang mit der bestehenden Literatur zu den Brexit-Effek-
ten. Das Nachfolgeabkommen ist im Vergleich zu früheren EU-Freihandelsabkommen mit an-
deren Ländern wie Kanada und Japan vor allem für den Agrarsektor und die Sachgütererzeu-
gung sehr weitreichend. Das Abkommen hat somit das Potential, die negativen Handelseffekte 
des Brexit zu reduzieren. Eine vollständige Kompensation im Vergleich zur Binnenmarktteil-
nahme scheint mit dem vereinbarten Abkommen jedoch nicht möglich zu sein. Im Dienstleis-
tungshandel haben bisherige Freihandelsabkommen zu keinen messbaren positiven Handels-
effekten geführt. Auf Basis dieses Ergebnisses muss davon ausgegangen werden, dass auch 
das Brexit-Nachfolgeabkommen in diesen Branchen keinen adäquaten Ersatz für die Binnen-
marktmitgliedschaft darstellen kann. 

Die Szenarienanalyse in dieser Studie deutet darauf hin, dass die größten negativen bilateralen 
Handelseffekte im Agrarsektor zu beobachten sein werden. Mit dem Ausscheiden des Verei-
nigten Königreichs verlässt ein Netto-Importeur dieser Güter den Binnenmarkt. Dies führt laut 
Berechnungen auch zu einem stärkeren Wettbewerb für die österreichischen Agrarunterneh-
men. In der Sachgütererzeugung kann laut den Modellergebnissen die österreichische Wirt-
schaft die Reduktion des bilateralen Handels mit dem Vereinigten Königreich durch vermehr-
ten Handel mit den EU-26-Mitgliedsländern und anderen Drittstaaten fast vollständig kompen-
sieren. Als Folge des reduzierten bilateralen Dienstleistungshandels durch das Nachfolgeab-
kommen dürften im Vereinigten Königreich vor allem die Realeinkommen im Immobilienbe-
reich relativ stark sinken. Im Gegensatz hierzu deuten die Modellergebnisse auf einen positiven 
Wohlfahrtseffekt für die bereits global sehr bedeutsame britische Finanzbranche hin. Die Wohl-
fahrtssteigerung aus dieser Branche wird jedoch nicht in der Lage sein, die gesamtwirtschaftli-
chen negativen Handelseffekte durch den Austritt aus dem Binnenmarkt kompensieren zu kön-
nen.  

Wirtschaftspolitisch betrachtet zeigt sich, dass vor allem für das Vereinigte Königreich ein weit-
reichender Handelsvertrag mit der EU die größten negativen Handelseffekte reduzieren kann, 
jedoch keine vollständige Kompensation zur Binnenmarktmitgliedschaft zu leisten im Stande ist. 
Für das Vereinigte Königreich entstehen auf Basis der Modellberechnungen durch den Brexit 
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jedenfalls Kosten und Wohlfahrtseinbußen. Die britische Wirtschaft wird den Austritt aus dem 
Binnenmarkt stärker spüren als dies für die Volkswirtschaften der EU-Mitgliedsländer inklusive Ös-
terreichs der Fall sein wird. In den zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen wird man aus diesem 
Grund darauf achten müssen, inwiefern sich das Vereinigte Königreich von der EU in ihren wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen entfernen wird und wie stark die wirtschaftliche Ver-
flechtung durch allfällige zukünftige Integrationsmaßnahmen gestärkt werden könnte.  

Ein weiterer wirtschaftspolitisch relevanter Aspekt betrifft die zukünftige Handelspolitik des Ver-
einigten Königreichs und der EU. Das Vereinigte Königreich kann seit dem Austritt aus der EU 
mit Anfang Februar 2020 eigenständig Handelsverträge abschließen. Trotz der COVID-19-Krise 
war die britische Regierung in diesem Bereich im letzten Jahr nicht untätig und auch durchaus 
erfolgreich. Die zeigt sich etwa an den Abkommen des Vereinigten Königreichs mit Japan, Ka-
nada und Mexiko. Die USA spielen als weltweit größte Volkswirtschaft für den Abschluss von 
neuen Handelsabkommen sowohl für die EU als auch für das Vereinigte Königreich eine zent-
rale Rolle. Es wird zu beobachten sein, ob die EU oder das Vereinigte Königreich erfolgreicher 
und schneller neue Handelsverträge vereinbaren wird können. Für das Vereinigte Königreich 
sind neue Handelsabkommen wichtig, um die ökonomischen Kosten des Austritts aus dem Bin-
nenmarkt reduzieren zu können. Die Verhandlungen solcher Abkommen durch die EU gestal-
ten sich oftmals sehr langwierig und der Ratifizierungsprozess ist aufwendig und zeitintensiv. Hier 
könnte das Vereinigte Königreich agiler vorgehen und gegebenenfalls zu einem ernstzuneh-
menden "Konkurrenten" der EU werden. Für die EU sprechen allerdings die Marktgröße und die 
Erfahrung in Verhandlungen von Freihandelsabkommen mit neuen potentiellen Partnerlän-
dern. 
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Anhang A: Zusammenführung der unterschiedlichen Datenbestände der TiVA 
Die Trade in Value Added Datenbank der OECD (TiVA) ist eine der wenigen Datenquellen, die 
neben dem grenzüberschreitenden Außenhandel in konsistenter Abgrenzung auch jenen Teil 
der inländischen Produktion erfasst, der im Inland verbleibt ("Inlandshandel"). Dies ermöglicht 
die Schätzung eines strukturellen Gravitationsmodells und kausale Schlussfolgerungen zu den 
Effekten von handelspolitischen Maßnahmen. Für die in dieser Studie betrachtete Zeitperiode 
1995 bis 2015 stehen derzeit zwei unterschiedliche Versionen der TiVA zur Verfügung, die bisher 
noch nicht miteinander verkettet wurden.  

Dabei umfasst die ältere Version (TiVA 2016) die Jahre 1995 bis 2011, die neuere Version (TiVA 
2018) die Jahre 2005 bis 2015. Konzeptionelle Änderungen und damit zahlreiche Unterschiede 
in der statistischen Erfassung und Abgrenzung der den unterschiedlichen Versionen zugrunde-
liegenden Daten auf Branchenebene verhindern die einfache Verkettung13). Zu den wichtigs-
ten statistischen Änderungen zwischen den beiden Versionen zählen: 

• Die Umstellung des internationalen (weltweiten) Systems der Volkswirtschaftlichen Gesam-
trechnung (System of National Accounts - SNA). Anstelle des SNA 1993 trat in der neuen 
TiVA-Version das SNA 2008. Dies führte unter anderem zu  
− Änderungen bei der Abgrenzung von Exporten und Importen durch die Einführung 

des "Prinzips des Eigentumsübergangs". Vor dieser Änderung war in der Außenhandels-
statistik der Grenzübertritt einer Ware maßgeblich. Die Änderung führte zu einer Ver-
schiebung zwischen dem Warenhandel und dem Dienstleistungshandel. Das betriff 
vor allem die Verbuchung von grenzüberschreitender Lohnveredelung und von Re-
paraturen (Einfuhr einer Ware ohne Eigentümerwechsel und daher nicht mehr Teil der 
Warenimporte und – bei der Wiederausfuhr – kein Teil der Warenexporte, sondern eine 
Dienstleistung und als grenzüberschreitende "Fertigungsleistung" verbucht).  

• Revision der Branchengliederung – ISIC rev.3 versus ISIC rev.4: Die ältere TiVA-Version ver-
wendet eine Branchengliederung, die auf der 3. Revision der sogenannten "International 
Standard Industrial Classification" (ISIC rev.3) basiert. Überarbeitungen der Branchenklassi-
fikationen werden regelmäßig vorgenommen, um neu aufkommende Produkte oder In-
dustrien und technologische Neuerungen in der Produktion zeitgerecht zu berücksichtigen 
(zuletzt vor allem im IT-Bereich). So auch in der neueren TiVA-Version, die auf die ISIC rev.4 
Branchenliste zurückgreift. 

 
13)  Eine ausführliche Diskussion aller Unterschiede bietet die OECD in einer der Datenbank begleitenden Dokumenta-
tion (OECD, 2018). 
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Übersicht A1: Konkordanzschema für unterschiedliche Branchenklassifikationen der TiVA 2016 und der TiVA 2018 
TiVA agg. ISIC aggregiert TiVA 2016 ISIC 3 TiVA 2018 ISIC 4 
 Landwirtschaft     

A Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Fischerei C01T05AGR Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Fi-
scherei D01T03 Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 

 Sachgütererzeugung     
C10-C12 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak C15T16FOD Nahrungsmittel, Getränke, Tabak D10T12 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 
C13-C15 Textilien, Bekleidung, Lederwaren C17T19TEX Textilien, Textilprodukte, Leder und Schuhwerk D13T15 Textilien, Bekleidung, Lederwaren 
C16 Holz,  Holz- und Korkwaren C20WOD Holz und Produkte aus Holz und Kork D16 Holz und Holz- und Korkwaren 

C17-18 Papier- und Druckerzeugnisse C21T22PAP Zellstoff, Papier, Papierprod., Druck, Verlags-
wesen D17T18 Papier- und Druckerzeugnisse 

C20-21 Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse C24CHM Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse D20T21 Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse 
C22 Gummi- und Kunststofferzeugnisse C25RBP Gummi- und Kunststofferzeugnisse D22 Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
C23 Glas, Glaswaren, Keramik, Steine, Erden C26NMM Glas, Glaswaren, Keramik, Steine, Erden D23 Glas, Glaswaren, Keramik, Steine, Erden 
C24 Metallerzeugung und -bearbeitung C27MET Metallerzeugung und -bearbeitung D24 Metallerzeugung und -bearbeitung 
C25 Metallerzeugnisse C28FBM Verarbeitete Metallerzeugnisse D25 Metallerzeugnisse 

C26-C27 Computer, elektronische, optische Erzeugnisse, 
elektrische Geräte 

C30T33XCEQ Computer, elektronische und optische Geräte D26 Computer, elektronische und optische Produkte 
C31ELQ Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. D27 Elektrische Geräte 

C28 Maschinenbau C29MEQ Maschinenbau D28 Maschinenbau 
C29 Kraftwagen und Kraftwagenteile C34MTR Kraftwagen und Kraftwagenteile D29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 
C30 Sonstiger Fahrzeugbau C35TRQ Sonstiger Fahrzeugbau D30 Sonstiger Fahrzeugbau 
C31-32 Herstellung sonstiger Waren C36T37OTM Herstellung von Waren, a.n.g.; Recycling  D31T33 Sonstige Erzeugnisse, Rep., Install. v. Maschinen 
 Dienstleistungen     
G45-G47 Groß- und Einzelhandel C50T52WRT Groß- und Einzelhandel; Reparaturen D45T47 Groß- und Einzelhandel; Reparatur v. Kraftfahrz. 

H49-53; 
J58-63 

Transport, Post, Telekommunikation, IT, andere Infor-
mationsdienste 

C60T63TRN Transport und Lagerung D49T53 Transport und Lagerung 

C64PTL Post und Telekommunikation D58T60 Verlagsw. audiovisuelle Medien, Rundfunkan-
stalten 

C72ITS Computer und verwandte Tätigkeiten D61 Telekommunikation 
  D62T63 IT- und andere Informationsdienste 

K64-K66 Finanzdienstleistungen C65T67FIN Finanzdienstleistungen D64T66 Finanzdienstleistungen 
L68 Grundstücks- und Wohnungswesen C70REA Grundstücks- und Wohnungswesen D68 Grundstücks- und Wohnungswesen 

M-N Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen C71RMQ Vermietung von Maschinen und Anlagen D69T82 Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistun-
gen 

C73T74OBZ F&E und sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten   

R-S Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung, 
sonstige, soziale und persönliche DL 

C40T41EGW Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung D35T39 Elektrizitäts-,Gas-,Wasservers., Abwasser-,Ab-
fallents. 

C90T93OTS Sonstige kommunale, soziale, persönl. Dienstl. D90T96 Kunst, Unterhaltung, Erholung, and. Dienstl. 

Q: WIFO-Darstellung. 
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Die Verkettung der TiVA Versionen musste daher in einem ersten Schritt von der Entwicklung 
eines Konkordanzschemas zur Abgleichung der Branchenklassifikationen begleitet werden. 

Übersicht A1stellt diese für die in der Studie verwendeten Branchen und die Überführung in eine 
einheitliche Klassifikation ("TiVA aggregiert" – erste Spalte) dar. Es gibt nur wenige eindeutige 
Übereinstimmungen zwischen den zwei unterschiedlichen Branchengliederungen. Teilweise 
war die Aggregation mehrerer Branchen notwendig. Ein Beispiel ist die Neueinführung des Ab-
schnitts "Information und Kommunikation" in der ISIC rev.4, die die Branchen D58 bis D63 zusam-
menfasst, aber unter anderem mit den Transportdiensten (H49-53;J58-63 in der ISIC agg., 1. 
Spalte) aggregiert werden muss, um eine konsistente Überleitung aus der ISIC rev.3 zu ermögli-
chen. Auch damit können aber nicht alle Zuordnungsprobleme verhindert werden und es ver-
bleiben gewisse Unschärfen. So ist etwa das Herauslösen des Verlagswesens aus dem ISIC rev.3 
Sektor C21 bis C22 (Papier, Druck und Verlagswesen) und die Zuteilung zum neuen ISIC rev.4 
Sektor "Information und Kommunikation" (bzw. der neu definierten Branche D58T60, "Verlags-
wesen audiovisuelle Medien, Rundfunk") nicht möglich. 

Die Entwicklung des Konkordanzschemas konnte erste Unterschiede in den TiVA-Versionen ab-
mildern, um aber darüber hinaus den Bruch in den Datenreihen infolge der konzeptionellen 
Unterschiede zwischen den Versionen durch die Übernahme der SNA 2008 zu begegnen 
,wurde auf Basis der unterschiedlichen Datenreihen der beiden Versionen in den überlappen-
den Jahren (2005-2011) ein ökonometrisches Modell geschätzt. Mithilfe des so ermittelten Zu-
sammenhangs zwischen der neuen und alten Datenreihe wurden aus den Werten der TiVA2016 
sogenannte "Out of sample"-Schätzungen für die Jahre 1995 bis 2004 konstruiert14). Begleitet 
wurde dieses Verfahren durch ein detailliertes und umfassendes Datenscreening und eine 
Identifizierung und Bereinigung der Daten von gewichtigen und augenscheinlichen statisti-
schen Ausreißern. 

Gesondertes Augenmerk wurde schließlich auf Nullströme und kleine Handelsströme in den bi-
lateralen Außenhandelsreihen gelegt. Für die Schätzung des Gravitationsmodells in dieser Stu-
die sind Nullströme eine wichtige Informationsquelle und wesentlich für die konsistente Identifi-
kation handelspolitischer Effekte. Sie sind aber gleichzeitig Quelle besonders unstetiger Entwick-
lungen in den verketteten Datenreihen. Gerade in Bezug auf diese Fälle wurden auch die Aus-
wirkungen eines verbesserten Zugangs zu Statistiken und der Erfassung von Handelsströmen für 
einige Länder (insbesondere Nicht-OECD-Länder) offensichtlich. Diese Verbesserung in der 
Qualität der Daten verringerte die Notwendigkeit des Füllens von Datenlücken und des Zu-
schätzens über die Zeit. Für die Verkettung der neuen mit den alten TiVA-Datenreihen war da-
mit auch die Frage zu klären, ob Nullströme in der alten Reihe auch mit der verbesserten Erhe-
bungsqualität Nullwerte ergeben hätten. Zu diesem Zweck wurde in den oben genannten Re-
gressionen der alten TiVA-2016-Datenreihe auf die Werte der neuen TiVA-2018-Version in den 
überlappenden Jahren, das sogenannte Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) Verfah-
ren angewandt, das Nullwerte in den Schätzungen miteinbezieht.  

 
14)  Das Modell regressiert die Werte der TiVA 2018 für jede bilaterale Handelsbeziehung zwischen dem Berichtsland (i) 
und dem Partnerland (j), in jeder Branche (k) und in jedem Jahr (t) auf die entsprechenden ijkt-spezifischen logarith-
mierten Außenhandelswerte der TiVA 2016 sowie Kontrollvariablen, die die Größe der gesamten bilateralen Handels-
beziehung abbilden (Gesamtexporte und Gesamtimporte als Summe der Exporte bzw. der Importe zwischen Berichts- 
und Partnerland über alle Branchen und Jahre) sowie auf bilateral-sektorspezifische fixe Effekte. 
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Dabei galt es aber zwischen verschiedenen Kombinationen in den beiden Datenreihen zu un-
terscheiden: 

1. Kombination aus positiven Werten in der TiVA 2016 und Nullwerten in der TiVA 2018; 

2. Kombination aus Nullwerten in der TiVA 2016 mit positiven Handelswerten in der TiVA 
2018; 

3. Fälle mit Nullwerten in beiden Reihen. 

Während das PPML-Verfahren erfolgreiche Schätzungen für alle Kombinationen unter Punkt 1 
ermöglicht, ist dies für die Fälle in Punkt 2 und 3 aufgrund der Logarithmierung der erklärenden 
Variablen nicht möglich. Das Schätzmodell wurde dazu um eine Dummyvariable ergänzt, die 
eine Schätzung dieser Kombinationen auf Basis nicht-logarithmierter Werte ermöglicht. Um die 
dadurch entstehenden Niveauunterschiede in den "Out-of-sample"-Schätzungen zu begeg-
nen, wurden die Schätzwerte für Nullwerte in der TiVA 2016 aus einer Interpolation der Werte 
auf Basis der "Out-of-sample"-Schätzreihe gewonnen. Auch hier erfolgte ein intensives Scree-
ning der Daten und der Schätzergebnisse. 

Übersicht A2: TIVA-Länderliste und Abdeckung im TiVA-WIFO-Datensatz 
OECD-Länder  MEX Mexiko ✓ HRV Kroatien ✓ 
AUS Australien ✓ NLD Niederlande ✓ CYP Zypern ✓ 
AUT Österreich ✓ NZL Neuseeland ✓ IND Indien ✓ 
BEL Belgien ✓ NOR Norwegen ✓ IDN Indonesien ✓ 
CAN Kanada ✓ POL Polen ✓ HKG Hongkong ✓ 
CHL Chile ✓ PRT Portugal ✓ KAZ Kasachstan -  
 CZE Tschechien ✓ SVK Slowakei ✓ MYS Malaysia ✓ 
DNK Dänemark ✓ SVN Slowenien ✓ MLT Malta ✓ 
EST Estland ✓ ESP Spanien ✓ MAR Marokko ✓ 
FIN Finnland ✓ SWE Schweden ✓ PER Peru ✓ 
FRA Frankreich ✓ CHE Schweiz ✓ PHL Philippinen ✓ 
DEU Deutschland ✓ TUR Türkei ✓ ROU Rumänien ✓ 

GRC Griechenland ✓ GBR Vereinigtes König-
reich ✓ RUS Russland ✓ 

HUN Ungarn ✓ USA USA ✓ SAU Saudi-Arabien ✓ 
ISL Island -  Nicht-OECD-Länder  SGP Singapur ✓ 
IRL Irland ✓ ARG Argentinien ✓ ZAF Südafrika ✓ 
ISR Israel ✓ BRA Brasilien ✓ TWN Taiwan ✓ 
ITA Italien ✓ BRN Brunei - THA Thailand ✓ 
JPN Japan ✓ BGR Bulgarien ✓ TUN Tunesien ✓ 
KOR Südkorea ✓ KHM Kambodscha - VNM Vietnam ✓ 
LVA Lettland ✓ CHN China ✓ ROW Übrige Länder - 
LTU Litauen ✓ COL Kolumbien ✓    
LUX Luxemburg ✓ CRI Costa Rica -    

Q: WIFO-Darstellung. 

Die TiVA 2018 umfasst in ihrer ursprünglichen Form 64 Länder und eine Sammelgruppe "Rest of 
the World" (ROW). Die Gruppe ROW sowie fünf weitere Länder mussten für die Studie aus dem 
Datensatz entfernt werden. Kasachstan ist nur in der neuen TiVA-2018-Version enthalten. Für 
Island, Brunei, Kambodscha und Costa Rica war eine konsistente Bereinigung sowie Verkettung 
der TiVA-Versionen nicht möglich. Dies galt auch für einige Branchen, wie dem "Bergbau und 
der Gewinnung von Steinen und Erden", der "Kokerei und Mineralölverarbeitung" sowie einiger 
Dienstleistungsbranchen, wie etwa, dem "Bauwesen", "Hotels und Gaststätten". Ausgeschlossen 
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wurden ferner alle öffentlichen Verwaltungsdienstleistungen, Dienstleistungen der privaten 
Haushalte, des Gesundheits- und Sozialwesens sowie Bildungsdienstleistungen. 

Der finale "WIFO-TiVA-Datensatz" umfasst damit insgesamt 59 Länder (25 OECD-Länder und 24 
Nicht-OECD-Länder). Übersicht A2 gibt einen Überblick über die im Datensatz inkludierten Län-
der. 
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Anhang B: Substitutionselastizitäten nach Branchen 

Übersicht B1: Substitutionselastizitäten nach Branchen  
ISIC 
aggregiert 

 Substitutions- 
elastizität 

A Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Fischerei -3,47 
 Sachgütererzeugung  
C10-C12 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak -5,67 
C13-C15 Textilien, Bekleidung, Lederwaren -11,03 
C16 Holz, Holz- und Korkwaren -6,20 
C17-18 Papier- und Druckerzeugnisse -5,35 
C20-21 Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse -5,95 
C22 Gummi- und Kunststofferzeugnisse -6,50 
C23 Glas, Glaswaren, Keramik, Steine, Erden -5,23 
C24 Metallerzeugung und -bearbeitung -6,70 
C25 Metallerzeugnisse -6,70 
C26-C27 Computer, elektronische, optische Erzeugnisse, elektrische Geräte -10,50 
C28 Maschinenbau -9,00 
C29 Kraftwagen und Kraftwagenteile -11,40 
C30 Sonstiger Fahrzeugbau -11,40 
C31-32 Herstellung sonstiger Waren -8,00 
 Dienstleistungen  
G45-G47 Groß- und Einzelhandel -2,96 
H49-53;J58-63 Transport, Post, Telekommunikation, IT, andere Informationsdienste -3,60 
K64-K66 Finanzdienstleistungen -2,10 
L68 Grundstücks- und Wohnungswesen -1,33 
M-N Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen -3,86 
R-S Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung; sonstige, soziale und persönliche DL -3,23 

Q: Imbs − Mejean (2017), Christen et al. (2020), Felbermayr et al. (2017). 
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